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SCHWEIZERISCHE

Fragen der Theologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf—

Freiburg und Sitten

KIRCHEN
ZEITUNG

51-52/1974 Erscheint wöchentlich 19. Dezember 142. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

«M/7 /esw verA/e/f «s ,s/c/z so» zl /.v vor nezzn/zzznz/err Ja/zren im Münster
zzz Sr. Gal/en <Zie wei/znac/ztZic/ze Tzzc/za-

risrie ge/eiert wzzrzZe, Ziec/ienZe sic/z zZer

PriesZer am yl//ar ewes SacramenZarizzms,

r/as ein c/oriiger Sc/zreiZimeisZer vor MiZZe

/enes ZZ. Za/zr/zzrnzZerZs fca/Zigrap/zierZ zznzZ

ein zzngenannZer MiniaZzzrisZ mir z/rei

FeszZu'/z/ern /ar/je«pracArig az/sgesZaZZeZ

/zaZZe. zVoc/z /zezrZe Ziegz dieses vorr tier
DiZzzrgie- wie von <Zer /CzznsZgesc/zic/zZe ge-
sc/zäZzZe ManzzskripZ /Codex ZZZ in tier
Sr. GaZ/er Szi/ZsZ>iZ>Zior/zefc. ZVac/zdem die

.KZrc/zenzeiZzzng Zxereir.y sein OlsZer- and
sein P/ingsZZ>i/d wierZergegeZien /zaZ, /oigZ

/eZzZ noc/z /enes zzzr JFez7znac/zZ. Sein Zn-

ZzaZz isr dem /zezzZigen ZZesc/zazzer verZrazzZ

«nrZ zzzgZeic/z /remd.
Die AZizzzYz/zzr, von einem per.ypefcri/i,yc/;en

Mäanderra/zmen zusammenge/zaZzen, wird
rZnrc/r ein goZeZene.y Z?and in zwei Zonen
geZez'ZZ: Die oZiere isr sZar/sc/z, die rrniere

dynamisc/z; die oZiere zeigr Zîzz/ze, die an-
rere Zîewegrmg. Die oZiere Zone i.yr das

DrgeZmii /enes /zeiZsgesc/zic/zzZic/zen For-
gangs, von dem gesc/zrieZien sre/rr: «Mir
rZer GeZnrrr Jesu C/zr/sZi ver/iieZz es sic/z

so» /Mr Z,/Sj, wä/rrenrZ rZie «nrere Zone
ein eZien sic/z zz/;s/u'e/endes Zsreignis sc/ziZ-

zZeri: <Zie Fer/ziz'ndigzzng an rZie Wirren,
eine in /ener Zeir noc/z seZren zZargesreZZre

Szene. Sie /inzZer sic/z Zzemer/zenswerZ

ä/znZic/z in zwei Zirzzrgisc/zen ßiic/zern, zZie

mir zZiesem sr. gaZZisc/zen zeirZic/z zzncZ sri-
Zisrisc/z verwanzZr sinzZ, nämZic/z im Peri-
fcogenZmc/z (Zes ZtrzZnsc/zo/s ZsgZzerZ von
Trier zznzZ im Saifcramenrar zZes Sisc/zo/s

SigeZzerZ von MinzZen. ZsinzigarZig sinzZ
Weihnachtsminiatur eines st. gallischen Buchmalers vor Mitte des 11. Jahrhunderts im Sacra-
mentarium Codex 341 der Stiftsbibliothek St. Gallen.
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after in der S/. GaZZer Minin/nr, und zwar
in /'Aren fteiden Zonen, die drei /arftigen
S/rei/en des Aojmilvciien //inïergruneii:
ftraune Erde, AeZZro/er Ae/Aer, dunAeZ-

èZaaer ffimmeZ. GoII Aa/ sie eric/ia//en,
der Mensc/i Aa/ sie ges/örZ und ge/renn/;
docii an der PFei/inacZiI werden sie von

neuem zur Ordnung und BezZeZiiing ge-
ftracA/.

Das öftere ßz'Zd m/7 dem Kind in der do-

minZerenden Mille is/ das eigenlZZcfte Ke-

rygma dieser AunsZ- und /arftenreicften
Weiftnacft?. Forairsgegangen is/, was ftei

Luias /2,d—7) so erzäftZl wird: «/ose/,
der aus .Davids Dans and 7/e/ma?orr

s/amm(e, zog von GaZz'Zäa aas der S/ad/

ZVazare/ nacft /adäa Za'nau/ in die David-
s/ad/, die den ZVamen Pe/AZeAem ftaf, am
sicft mil Maria, seiner FerZoft/en, die ge-

segne/en Leiftes war, ein/ragen za Zassen.

fFäftrend sie dor/ weiZ/en, Aam iftre S/an-

de, and sie geftar iftren ers/geftorenen
SoAn; sie ftiiZZ/e iftn in WindeZn and Zeg/e

iftn in eine Krippe, denn in der fferfterge
fta//en sie deinen PZa/z ge/anden.»
Wie verscftieden is/ dieser ZVeageftorene,

der äfter der ftorftà'ZinZicften Krippe za
scftweften 'scftein/, von /enen spä/eren

CAris/Aindern, die nacA/e niedZicfte Säug-

Zinge sind/ Eier is/ er eingewiefte?/ in eine

//ZiZZe, die das dan/cZe ßZau des HimmeZs

widerspiegeZ/. »Seine wissenden A agen s/e-

Aen o//en, and sein Gesicft/ fta/ den Aus-
dracfc des ErwacAsenen: denn dieser

Menscftensoftn, so wiZZ derßucAmaZer ans

Zeftren, is/ zagZeicft Go//essoftn. /n sei-

nem goZdenen /Vimftas is/scZion das Kreuz

vorweggenommen, hm er docft in die

.Krippe fternieder, am an das Kreaz ftin-

aa/zus/eigen. Hier aZso fteginn/ die ErZö-

•SWftg.

Davon wissen vorers/ nar die wenigen
Anwesenden: äfter der Krippe zwei En-
geZ, neften der Krippe zwei Menscften,
Ain/er der Krippe zwei Tiere. Am näcA-

s/en s/eAen die Tiere, von denen zwar Zcein

EvangeZis/ ftericA/e/ and die docA 'sei/ äZ-

/es/er Zei/ aZs OcAs and EseZ die WeiA-

nacA/sftiider fteZeften. /m Pseudo-MaZ-

/Adas, der sei/ dem 6. ZaArAander/ aftend-
ZändiscAe Ferftrei/ang /and, s/eA/ zu Ze-

sen: «Dor/ fte/e/en OcAs and EseZ das

Kind an nacA den Wor/en der PropAe-
/en.» Es sind die Wor/e ftei /esa/a f ,5 and
ftei EaftaAuA 5,2 /Ze/z/ere nacA der Sep-

/aagin/aj, die von KircAenvä/ern scAon

wei/ /räAer aa/ die Geftar/ /esu ange-
wende/ worden sind.

Nun after die Ma//er Maria, deren PZa/z

au/ der ftevorzag/en Sei/e der Krippe is/,

sozusagen aa/ der EvangeZiensei/e des

AZ/ares: wie anders is/ sie a?s die spä/eren:
die süssen and sässZicAen Marien/ /Ar
An/Zi/z zeug/ von der Ergri//enAei7 dieser

S/ande. /Are /fände sind s/aanend und

'spendend and anfte/end aasgeftrei/e/,
äAniicA wie die /fände des Pries/ers fteim

ffocAgefte/. fAre ffaZ/ung is/ AusdrucA

/AeoZogiscAer DfterZegangen des PucA-

maZers: Maria s/eA/ nicA/, AnieZ nicA/,

si/z/ nicA/, Zieg/ nicA/; sie is/ aa/ iArem
PoZs/er and PurpurA/ssen AaZftZiegend.

Die Andea/ang des Tiegens wiZZ ftesagen,

sie Aafte iAr Kind aZs wirAZicAe MuZ/er

geftoren. Dass dieses Liegen after in ge-
Aoftene ffaZ/ang üftergeft/, wiZZ ftedea/en,
sie Aafte es angescAwäcA/ zur WeZ/ ge-
ftracA/, oAne den EZacA der Mu//er Eva,
die iAre Kinder an/er ScAmerzen geftären

mass /Gen 5,/6J.
GZaaftensfteAenn/nis is/ aucA die Ges/aZ/

/ose/s aa/ der Epis/eZsei/e der AZ/ar-Krip-

pe. WäArend Mariens Körper in die Süd-

mi//e zur Krippe reicA/, is/ /ose/ von

Krippe and Kind and Eraa dea/ZicA ge-
/renn/. Der A As/and wiZZ fte/onen, dass

der Mann am AeiZigen GescAeAen Aeinen

An/eiZ Aafte, im Sinne seines Traumes:

«Das Kind, das sie im ScAosse /räg/,
s/amm/ vom ffeiZigen Geis/» (M/ 7,20/
/ose/, der sein ffaap/ au/ die recA/e /fand
s/ü/z/, ricA/e/ desAaZft seine sinnenden

Augen in die Perne. Tro/zdem is/ er nocA

nicA/ zum zi/Zerigen Greis oder gar zur
ScAwanA/igar spä/erer Weiftnacft/sftiZder

degradier/, im Gegen/eiZ: er is/ voZZer

Würde and si/z/ aa/ dem PurpurAissen,
das /'Am wegen 'seiner Afts/ammung aas

AönigZicAem //aas nacA Ayzan/iniscAem
ZeremonieZZ zas/eA/, — AönigZicA wird
aucA seine Leftensaa/gafte sein.

Gfter der irdiscAen SpAäre ö//ne/ sicft nun
after die AimmZiscfte: Zwei EngeZ in goZ-

dener WoZAenftanA Aeften den ForAang
des ffimmeZs AocA, denn von dor/Aer Aa/

sz'cA er/üZZ/, was der EngeZ GaftrieZ Maria
angeAünde/ Aa//e: «Der ffeiiige Geis/

wird üfter dicA Aommen and die Kra/Z
des ZföcAs/en dicA üfterscAa/Zen; darum

wird das //e/Zige, das aas Deinem ScAoss

AervorgeA/, SoAn Go/Zes Aeissen» /LA
7,55/ Wie anders sind diese EngeZ aZs

die verspieZ/en Pa/Zen im ßarocA/ M/7

eAs/a/iscA fteweg/en /fänden /ormen sie

zum Kinde Ain den Ges/us der AAAZa-

ma/ion and Adora/ion.

fndessen scArei/e/ in der an/eren /fäZ//e
der zweige/eii/en WeiAnacA/sminia/ur ein

gZeicAer EngeZ — meAr erAaften aZs nied-
ZicA, meAr erscArecAend aZs ZieftZicA —
za den Zfir/en au/ dem näcAZ/ZicAen EeZd.

Den goZdenen fferoZds/aft in der Linften,
die ßecA/e m/7 üfterZangen Eingern aas-

ges/recA/, Aünde/ er iftnen: «ffea/e is/
eucA in der Davidss/ad/ der ße//er ge-
ftoren worden, der Messias, der Zferr. AZs

ZeicAen diene eucA dies: /Ar werde/ ein

KindZein /inden, das in WindeZn geAüZZ/

in einer Krippe Zieg/» /LA 2,ff—/2). Die
/fir/en after, die «un/er /reiem ZfimmeZ Za-

ger/en und ZVacA/wacAe ftei iArer //erde
AieZ/en» /LA 2,5/, sind aa/gesprangen. Sie

fteide, ein ftar/Zaser fange and ein ftär/i-

ger grauftaariger AZ/er, äussern /'Ar g/äa-

ftiges Ers/aunen m/7 erAoftenen /fänden
and gesprez'z/en Eingern. SeZfts/ die ScAa/e

and Ziegen in der AaftZen LandscAa// sind

au/gescAeucA/ worden, Ze/zZieft after aa/-
gescAeacA/ zum Frieden. Denn dieser gan-

zen Krea/ur giZ/ die PropAezeiang des

messianiscAen Friedens /vgi. fesa/a

ff,/—ff/, and den Menscften giZ/ die

FerAe/'ssang der WeiAnacA/sengeZ: «Fer-
AerrZicA/ is/ Go// in der //öAe, und Friede
is/ au/ der Erde ftei den Menscften seiner

ffaZd» /LA 2,fdj.
Der nameniose MaZermöncA in 5/. GaZZen,

der im ff. faftrAunder/ das Sacramen/a-

rium m/7 der weiAnäcft/Zicften Minia/ur
gescAmücA/ Aa/, war zwei/eZZos dieses

GZaaftens and dieser /fo//nang. Keine

WeiAnacA/spredig/ Aa/ die faftrAunder/e

üfterdauer/, sie is/ nocA immer waftr und

neu. foAannes Da//

Aus dem Inhalt:
«M/7 fesu Geftar/ verAieZz es sicft so»

Das ßecA/ des S/ärAeren oder das s/ärAere
ßecA/?

Gm die Weisungen unserer ßiscAö/e
üfter die ßusse

Zum AftscA/'ed von der ßedaA/ion

ScAwangerscAa/ZsaftftracA: Aa/ dem ßüA-
Aen der Frau

Eine neue TAeoZogie von P/ings/en?

AppeZZ Aa/AoZiscAer Pries/er Li/aaens

Die ßevöZAerangs/rage aas Za/einameriAa-
niscAer SicA/

Eine GedenAscAri/Z üfter WeiAftiscAo/
G/sZer

«Fa/er der Fer/rieftenen»

Segnungen und Weiften

Am/Zicfter Te/'Z
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Das Recht des Stärkeren oder das stärkere Recht?

Beim Kamp/ zwischen zwei Rivalen siegt im
Fierreic/i der Bfä'rkere, eine iVoiweniiig/ceii
zur gesunden Be/ektion. Der irügemciie
G/imz des «Btä'rkeren» /iat aber aiic/i imier
Mensc/ien, allen zivilisatorisc/ien Fortec/irü-
ten zum 7>otz, seine Tnzieliungskra/t bei-
be/ialfen. Damit wire/ /edocb ein ge/ä/irli-
c/ier rièerg/aiièe weiler gep/legt, der vom
«Rec/it des Btä'rkeren». Die Frage lautet;
Wie können wir i/im enirinnen? M. K.

Das Recht als Grundforderung des

Menschseins

Der Kartäusermönch hat seinen sozialen
Frieden. Er lebt im eigenen, bescheide-

nen Häuschen mit Werkstatt. Er hat seinen

eigenen kleinen Garten, in den ausser ihm
niemand hineinschaut. Er trifft zwar tag-
lieh wenigstens zweimal mit allen Mit-
brüdern zusammen, aber nur zum Ge-
bet. Er isst an Sonn- und Festtagen mit
ihnen, aber unter Schweigen. Kein Wun-
der, dass es in der karg bemessenen wö-
chentliohen Erholungszeit sowohl fried-
lieh wie fröhlich hergeht.
Die Welt, in der wir übrigen leben, ist
kein Kartäuserkloster. Hier leben wenige
mit wenigen oder viele mit vielen Tag für
Tag, oft Tag und Nacht beisammen. Da-
mit stossen die verschiedenartigsten Be-
dürfnisse und Ansprüche in vielfältigen
Formen aufeinander. Darum haben die
Menschen seit Urzeiten für solches Zu-
sammenleben Ordnungen aufgestellt, fest-
gehalten im mündlich überlieferten oder
schriftlich fixierten Reckt. Das Recht er-
fasst den Menschen in der Juristenspra-
ohe als «vergesellschaftetes» Wesen. Es
versucht — mehr kann es nicht — die
vielfachen Beziehungen des Menschen zu
seinesgleichen in Familie, Beruf, Staat
und Kirche nach dem Grundsatz zu re-
geln: «Jedem das Seine!». Wo dieser Ver-
such relativ gelingt, sprechen wir von
Gerec/itigkeit.
Es gehört ohne Zweifel zu den Fortschrit-
tender Neuzeit, dass man versuchte, auch
die Beziehungen von Staaten untereinan-
der — seit Mitte des 19. Jahrhunderts
über Europa hinaus — auf den Boden
einer allseits anerkannten rechtlichen Ord-
nung zu stellen, des sogenannten Fölker-
rec/its (Internationale Gerichtshöfe, Völ-
kerbund, UNO). Dass diese Versuche we-
der auf dem politischen noch Wirtschaft-
liehen Sektor alle gelungen sind, erfahren
wir immer schmerzlicher. Trotzdem, wo
ständen wir ohne dieses Bemühen?

Buchstabengerechtigkeit oder Sach-
gerechtigkeit?

Vom römischen Denker Cicero stammt
das bekannte Wort: «Summum jus —

i Fatikanum //, Kirche und Welt, N. 78.

summa iniuria». Der Sinn ist klar: Das
auf die Spitze getriebene Recht schlägt
leicht in sein Gegenteil um. Wer nur auf
den Buchstaben achtet und darüber den
Geist vergisst, bringt jedes Recht um sei-
nen Sinn wie seine Wirkung. Im religio-
jen Bereich war es denn auch die be-
rühmte Buchstabengerechtigkeit, die Je-

sus, und in seinem Gefolge Paulus, den
gesetzestreuen Pharisäern vorwarf. Auch
die Gesetzestreue unter Christen entging
und entgeht dieser Gefahr nicht immer.
Man denke nur an die in früheren Lehr-
büchern der Moral gestellten Fragen wie:
«Hat jemand, der auf dem Weg zur Kir-
che Schneeflocken in den Mund auf-
nimmt, das eucharistische Nüchternheits-
gebot gebrochen?» Oder: «Hat jemand,
der bei der Wandlung der Messe schläft,
der Sonntagspflicht genügt?» Solches Ge-
setzesdenken ist uns heute fremd gewor-
den, zu unserem Nutzen. Dass es aber
auf Anderen Gebieten fröhlich weiterwu-
chert, beweisen zahllose Privatprozesse
und zwischenstaatliche Streitigkeiten, wo
die formaljuristische Rabulistik ihre Tri-
umphe feiert. Wo Treu und Glauben ge-
schwunden sind, helfen alle noch so kla-
ren Rechtsbestimmungen nicht weiter.

Das stärkere Recht — ein von der Liebe
getragenes Recht

Recht ist zwar eine Grundforderung
menschlichen Zusammenlebens. Doch
Reckt allein wird dem A/enscken nic/ii ge-
reckt. Wo Gatten nur ihre gegenseitigen
Rechte geltend machen, muss die Ehe in
Brüche gehen. Eltern können ihr Kind
noch so gerecht behandeln, wenn sie es

nicht zugleich lieben, zerstören sie des-
sen Seele. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer mögen sich noch so sehr an den Ar-
beitsvertrag halten, wenn sie einander da-
bei nicht achten, schaffen sie ein abträg-

Eon einem Seelsorger erhielten wir einen
Beilrag, der verjc/iiedene Fragen um die
PUezsMttgezz der Sc/zwez'zemc/zen Bz.se/z0/s-
kon/erenz über die Busse (BKZ Nr. 45/7974
5. 755—755) und den gleic/izeitig verö//enf-
iic/ilen Kommentar «Bii.ssdi.îzip/i'n im Wan-
de/» von Pro/essor Jakob Baumgartner BMB
(BKZ Nr. 45/7974 5. 755—740) an/wir/f. Da
es sich um Fragen /lande/f, die gegenwärtig
in Kreisen der Beelsorger über die Bttss/eiern
diskutiert werden, Zialien wir den zuständi-
gen Präsidenten der Lifiirgi.yc/ien Kommis-
«on der Bckweiz, Tbt Dr. Georg 7/oiz/ierr
vozz .EzVwzede/fz, ge&e/ezz, szc/z .daz« zw dz/5-

Sern. Wir danken i/im, dass er seine Tntwort

liches Arbeitsklima. Denn wer verachtet,
wird nicht geachtet, mag er auch gefürch-
tet sein. Zum gesunden Menschsein ge-
hört auf allen Stufen das Lieben und Ge-
liebtwerden. Beides ist ohne Austausch
von Geist und Herz unmöglich.
Was auf den Einzelnen zutrifft, gilt auch
in der Beziehung von Gruppen, Fölker«
und Kassen. Solange wir nicht den Willen
aufbringen, Menschen anderer Völker
oder Rassen zu achten, schaffen wir die
geistigen Voraussetzungen für den Krieg,
aber nicht für den Frieden. Aus der Ver-
achtung entsteht der Hass, der Gott und
Mensch in gleicher Weise verhöhnt. Hass,
der im Namen des «Rechts» handelt, dreht
die Spirale der Ungerechtigkeit notwendig
weiter. Das jämmerliche Beispiel: Nord-
irland, wo sich Christen fast täglich um-
bringen. Frucht des Vergeltungsdenkens,
aber nicht der Botschaft Christi. Das be-
klagenswerte Beispiel: Palästina. Beide
Seiten bekennen sich zum gleichen Gott
und zugleich zum Grundsatz: Aug' um
Auge, Zahn um Zahn! Wie kann da Frie-
de möglich werden? Wollen wir aus dem
Teufelskreis von Schlag und Gegenschlag
herauskommen, müssen wir uns der un-
bequemen, aber befreienden Wahrheit er-
innern: Der Friede ist «die Frucht der
Liebe, die über das hinausgeht, was die
Gerechtigkeit zu leisten vermag» h Wir
können auch anders formulieren: Es gibt
kein «Recht des Stärkeren», es gibt nur
das «stärkere Recht», eben jenes, das auf
Achtung und Liebe gründet.
Gerade im Hinblick auf den Nahostkön-
flikt sollten wir uns dieser Wahrheit er-
innern. Hier ist nicht christliche Konspi-
ration, sondern Inspiration gefragt. Was
Christus in seiner Menschwerdung einmal
schöpferisch vollzog, nämlich echten
Frieden schaffen, das weiterzuführen
bleibt uns aufgetragen.

Gekefjmemiiiig /ür den Mona/ Dezember
7974;
«Dass der Friede die Frucht der Liebe wer-
de, die über das hinausgeht, was die Gerech-
tigkeit zu leisten vermag.»

in die Form eines Beitrages gekleidet /iat,
den wir zusammen mit den Fragen des Beel-
sorgers in dieser Tiisgaôe verö//entlic/ien.

(Bed.)

I.

Ein Seelsorger frägt
1. Vorsichtig wird unter 2.8.1.3 gesagt,
dass die besondern Umstände, unter de-
nen es erlaubt oder sogar notwendig ist,
mehreren Gläubigen nach gemeinsamem
Bekenntnis das Sakrament der Versöh-

Um die Weisungen unserer Bischöfe über die Busse
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nung gemeinsam zu spenden, in der
Schweiz eintreten können. Nach Aussage
erfahrener Aushiilfspriester stellen sich
heute bei uns in vielen, auch grössern und
grossen Kirchen, gegenüber früher, so

wenig Pönitenten zum Empfang des Buss-
Sakramentes ein, dass die zur Verfügung
stehenden Beichtväter genügen würden,
«um innerhalb einer angemessenen Zeit
die Beichten in gebührender Weise zu
hören». Müsste unter diesen Umständen
die Situation in unserm Land vorläufig
doch noch etwas anders als z. B. in Frank-
reich und auCh von Ort zu Ort diifferen-
zierter beurteilt werden?

2. Wie ist der unter 2.8.1.4 ausgespro-
ebene Grundsatz, es liege «im Interesse
der Seelsorge, der Willkür zu steuern und
eine etn/iet/Pc/ie Praxis zu erreichen» zu
vereinbaren mit der unter 2.1.3 erlassenen

Bestimmung, dass in Zukunft die Pfarrer,
resp. Rektoren, darüber zu entscheiden
haben, ob eine Notwendigkeit zur Ertei-
lung der Generalabsölution vorliegt? Wird
mit einer solchen Kompetenzverschie-
bung der schon bestehende Wirrwarr nicht
noch grösser werden? Wenn es auch
heisst, die Pfarrer sollen «im Einverständ-
nis mit dem Ordinarius» vorgehen und
im Kommentar dies dahin ausgelegt wird,
dass die betr. Seelsorger «im Sinn und
Geist der vom Ordinarius allgemein ge-
gebenen Richtlinien» handeln sollen
dann ist nadh gemachten Erfahrungen zu
befürchten, dass in der Öffentlichkeit der
eine Pfarrer gegen den andern ausgespielt
wird und schliesslich keiner mehr wagt,
eine Bussfeier ohne Generalabsolution
durchzuführen. Der schöne Satz, «die
Bussfeier ohne Genera,l'absolution soll
ihren Platz im liturgischen Leben der Ge-
meinde weiterhin behalten», würde jeden
Sinn verlieren und wir ständen wohl auch
bald am Grabe der Einzelbeicfat.

3. Stimmt nicht die Bemerkung im Kom-
mentar von Professor Jakob Baumgartner
zu den «Weisungen» bedenklich, wenn
es dort heisst: «Zum vornherein darf ge-
sagt werden, dass man die für die Gene-
ralabsolution geforderten Bestimmungen
nicht zu restriktiv handhaben sollte, gibt
es doch moralisch-subjektive Gründe, die
es manchen Christen erschweren oder
gar verunmöglichen, sidh der Einzel-
beicht zu unterziehen, obwohl genügend
Beichtväter vorhanden wären.» Aber
gehen solche «moralisch-subjektiven
Gründe, in einer Welt stolzen Selbstbe-
wusstseins, nicht vielfach zurück auf einen
Mangel an Bereitschaft, wirkliche Busse
auf sich zu nehmen — deshalb das Zu-
rückweichen vor einer demütigen Selbst-
anklage? Von unserm göttlichen Erlöser
Jesus Christus heisst es: «Er erniedrigte
sieh und ward gehorsam bis zum Tode,
ja bis zum Tode am Kreuz» (Phil 2,8).

' Siehe /ore/ ßo/n/ner, Die erneuerte Buss-
liturgie: in SKZ Nr. 7/1974 S. 93—96.

Vom erlösten Menschen aber sollte schon
beim Vorliegen «moralisch-subjektiver
Gründe, die eine Einzelbeicht erschwe-

ren», nicht einmal erwartet und verlangt
werden dürfen, dass er sich im Bewusst-
sein schwerer Schuld «erniedrigt» zum
Eingeständnis solcher Schuld?

4. Heisst es nicht im «Ordo poeniitentiae»
(Nr. 31): «Die Einzelbeiciht ist die ein-
zige «orma/e Art und Weise, wodurch dlie

Gläubigen sidh mit Gott und der Kirche
versöhnen, es sei denn physische oder
moralische Unmög/icAkeit entschuldige
von dieser Bussform»? Von den klar ge-
stellten Bedingungen (nicht «Bestimmun-
gen»!) wird gesagt, dass sie zur Wirk-
samkeit des Sakramentes («ad valorem
sacramenti»), notwendig sind L
Woher nimmt da unser Kommentator die
Kompetenz, aus festgelegten Bedingun-
gen «Bestimmungen» zu machen, physi-
sehe oder moralische Unmöglichkeit aus-
zuweiten auf «moralisch-subjektive Er-
schwerungen» und dann noch zu erklä-
ren, dass man «die geforderten Bed'in-

gungen («Bestimmungen») nicht zu re-
striktiv» handhaben soll?

5. Was soll man halten von der Art und
Weise, wie im Kommentar mit der Be-
kenntnispfllicht für schwere Sünden um-
gegangen wird und vom Vorschlag zu
einem «Katalog anklagepfliChtiger Siin-
d'en»? (Rückfall in die sonst verpönte
Kasuistik?) Was wir im früheren Kate-
dhismus über die schwere Sünde gelernt
haben, steht kaum in Widerspruch zum
Tridentinum, sonst müsste es auch der
«Römische Katechismus» sein!
Baumgartner schreibt dann: «Nimmt
man die moralitheologisdhe Definition der
sdhweren Sünde ernst (Bewusstheit, Wil-
lentlichkeit, gravierende Sachen), so geht
es wohl nicht mehr an, mit den vielen sub-
jektiv schweren Sünden von früher zu
rechnen.» Mit einer solchen moraltbeolo-
gischen Definition stimmt es wohl nicht
ganz. Nach Häring (Das Gesetz Christi
6. Ausgabe 1961) gehören folgende drei
Elemente zur schweren Sünde: 1. Ein
wirklich orfer verme/ntf/c/r streng gebo-
teuer (verbotener) Gegenstand; 2. das
hinreichend klare Bewusstsein von der
Wichtigkeit des Gegenstandes, von der
Strenge des Gebotes; 3. der freie Wille
in der Entscheidung. Der bekannte Mo-
raltbeologe schreibt dazu weiter: «Wenn
jemand ein an sich unbedeutendes Gebot
für ein strenges Gebot, eine unbedeutende
Sache für eine wichtige hält und dennoch
zuwiderhandelt, so kommt die schwere
Sündhaftigkeit nicht von der Bedeutung
des Gegenstandes, sondern von der Ent-
schiedenheit des bösen Willens, auch
wichtige Gebote Gottes in wichtiger Sa-
che zu übertreten.»
Und weiter lesen wir: «Wenn ein ängst-
liChes Gewissen völlig geringfügige Über-
rasChungssünden für Todsünden hält, so
werden diese doch keineswegs Todsün-

den, weil und soweit der volle Einsatz der
Freiheit fehlt.» Bei dieser stubtilern mo-
raltheologisChen Definition der schweren
Sünde ist nicht leicht einzusehen, warum
allgemein «mit den vielen subjektiv
sdhweren Sünden nicht mehr zu rechnen»
wäre. Gewisse Fehlentwicklungen oder
Übertreibungen Hessen sich ohne weite-
res berichtigen. Eine «nicht zu bagatelli-
sierende Schuld» steckt schon in jeder
wirklichen lässiidhen Sünde.

/Inton Pre;

II.

Anfwort auf Fragen zu den

Buss-Weisungen

1. Man kann mit viel Akribie einzelne
Formulierungen der «Weisungen» oder
des Buss-Ordo gegeneinander ausspielen,
dabei aber den Blick auf d/'e ree/rorge;-/;-
efte« Er/orderw'Me der gegenwärtigen Si-
/nation vermissen lassen. Die Beichthäu-
figkeit ist seit einigen Jahren auffallend
zurückgegangen. Ein verbreitetes Unbe-
hagen gegenüber der früheren Praxis, zu
dem verschiedene Gründe beigetragen ha-
ben, löste diesen Rückgang aus. In der
Folge waren und sind nicht wenige Gläu-
bige subjektiv richtiggehend «blockiert».
Sie finden den Weg zur Einzelbeioht
nicht mehr. Wir dürfen ihnen dies nicht
leichthin als persönliche Schuld ankrei-
den. Soll sich die Seelsorge in dieser Si-
tuation mit ins Leere verhallenden Appel-
len begnügen? Manche glaubten, sich erst
recht an der früheren Praxis festklammern
und z. B. die Bussfeiern ablehnen zu müs-
sen, obwohl diese längst von den Bischö-
fen und von Rom empfohlen wurden.
Andere dachten an eine Weiterentwick-
lung der Busspraxis. Tatsächlich hat eine
neue Form, die Bussfeier, sehr viele
Gläubige angesprochen. Damit war der
mit dem Rückgang der Einzelbeicht ein-
getretene Verlust freilich erst zum Teil
ausgeglichen. Noch fehlte für eine grosse
Zahl der neue Zugang zum «Sakrament
der Versöhnung» und noch war die Blok-
kierung auf dem Weg zur Einzelbeichl
nicht beseitigt. — In beiden Richtungen
eröffnen der «Buss-Ordo» und die «Wei-
sungen» neue Möglichkeiten. In bestimm-
ten Fällen wird es möglich, bei Bussfei-
ern das Sakrament zu empfangen. Die
Einzelbeicht ihrerseits wird aufgewer-
tet und neu betont. Es ist nicht ersieht-
lieh, wie man behaupten kann, allenfalls
in Frankreich, nicht aber in der Schweiz
dränge die Situation auf eine Weiterent-
Wicklung der kirchlichen Busspraxis (die
ja bekanntlich im Lauf der Jahrhunderte
einen vielfältigen und tiefgreifenden Wan-
del erfahren hat).

2. Eine e;n/;e;'t//c/;e Praxri (bei allen örtli-
chen und persönlichen Verschiedenhei-
ten) wird erreicht, wenn in den Pfarreien
die verschiedenen Formen von Bussgot-
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tesdiensten ohne Einseitigkeiten gepflegt
werden. Die Einzelbeicht muss den Glau-
bigen von neuem nahegebracht werden.
In gewissen Fällen, z. B. bei Kinderbeich-
ten, .soll die Vorbereitung und eventuell
die Danksagung gemeinsam geschehen.
Auch «Bussfeiern» bewahren ihren Sinn,
von der ausgedehnten Feier bis zur An-
dacht und zum kurzen Bussakt. Die Seel-

sorger sollten sich aber auch der neuen
Möglichkeit der sakramentalen General-
absolution nicht verschliessen, wo diese

möglich und pastoral sinnvoll ist. Weil die

Beurteilung der konkreten Situationen
nicht von Ordinariatstisch aus geschehen
kann, sind die Pfarrer befugt, «im Einver-
ständnis mit dem Ordinarius» einen Ent-
scheid zu treffen. — Ein Diözesanbischof,
der — wenn ich so formulieren darf —
nicht als besonders progressiv gilt, hat sei-
her schon mehrmals in grossen Feiern die
sakramentale Generallabsolution erteilt
und konnte von der frommen und inner-
liehen Teilnahme der Gläubigen berich-
ten und davon, dass viele nach einer sol-
chen Feier den Weg zur Einzelbeicht fan-
den. — Die Vielfalt der Bussformen birgt
für die Seelsorge eine echte Chance in
sich.

3. Muss es nicht kec/e«k/z'ck stimmen,
wenn eine grosse Zahl von Mitmenschen
pauschal der Hybris bezichtigt wird, et-
wa mit dem Ausdruck: «in einer Welt
stolzen Selbstbewusstseins»? Ist diese un-
sere Mitwelt nicht durch sehr viel Angst,
Unsicherheit, Ratlosigkeit, Enttäuschung
gekennzeichnet? Haben sich nicht man-
che der Kirche oder der sakramentalen
Praxis entfremdet, weil ihnen diese Kir-
che nicht immer mit der Menschlichkeit
und Barmherzigkeit des Erlösers begeg-
net ist oder weil die bisherige Praxis nicht
in allem echt und überzeugend war? Kann
man den Rückgang der Beichthäufigkeit
einfach damit erklären, dass die Gross-
zahl der Gläubigen heute stolz und ver-
stockt ist? Ausserdem kann man nicht in
Abrede stellen, dass die Teilnehmer an
Bussfeiern ernsthaft in sich gehen.

4. Der Werdegang des neuen «Ordo poe-
nitentiae» war in Rom sehr mühsam. So
kommt es nicht von ungefähr, wenn die
letzte Redaktion des «Ordo» selber ge-
wisse /me/-pretat/o«.î.ïckw/erigkez'tezz bie-
tet. Sicher bringt die neue Ordnung aber
eine gewisse Öffnung für neue Möglich-
Leiten. Wer den Text so restriktiv auslegt,
dass alles beim alten bleibt (schon früher
war in extremen Fällen die sakramentale
Generalabsolution möglich), 'interpretiert
ihn falsch. Da hilft auch ein Wortstreit
um «Bedingung» oder «Bestimmung»
nicht. Den Bischöfen ist das Recht zuer-
kannt worden, festzustellen, ob in ihren
Diözesen Situationen eintreten können,

- //. CA v. ßak/zasar, Umkehr im NT: Inter-
nat. Kathol. Zeitschrift, Nov.—Dez. 1974
S. 481—491.

Zum Abschied von der Redaktion

A/j mir zusammen mit zwei weiteren KoZ-
/egen von der Tkeo/ogiscke« PakzzZtäf

Luzern vor 21 ia/iren vom damaZigen
Okerk/rferz des ßi,S'tum,v Rase/, ß/sc/zo/
Franziskus von Streng, die Redaktion der
,S'e/tweizeriseZ;en KzVekezzze/tzmg iißertra-
gen wurde, a/mie icZt nickt, dass ick die-
sen Hu/trag iiker zwei /akrzekzzfe er/üZ-
Zen soZZte. Zuerst katte ick nur an ein
Provisorium gedackt, aZs ick in den Re-
daktionsstak der RKZ eintrat, A ker dar-
aus wurde dann eine Vpanne Zeit, die mit
meinem Reken eng verkünden kZeikt.
Damais kestand nock die Tradition, dass
die Redaktoren aus dem Ee/zrkörper der
Tkeo/ogiscken PakuZtät Luzern genom-
men wurden. Das war nickt nur eine Aus-
zeicknung, sondern krackte vermekrte
P//ickten mit sick. Die Sckri/tZeitung ei-
nes Organs, das /ede TPocke keraus-
kommt, kringt einen Dau/en von KZein-
arkeif mit sick. Mir aZs dem diteren. war
von An/ang die Hauptarkeit mit der sog.
Aksck/zz.wredakf/o7z anvertraut.
£s Zag uns in /enen /akrezz vor aZZem dar-
an, durck positive Au/kauarkeit die
ßckweizeriscke Kirckenzeitung wieder zu
einer «Stimme aus der Kircke und /iir
die Kircke» werden zu Zassen. Darum
verzickteten wir kewu'sst au/ poiemiseke
Auseinandersetzungen, um da/ür das Po-
sitive aus dem Reken der Kircke in Fer-
gangenkeit und Gegenwart in den SpaZten
unseres Orgazzs zur Spracke zu kringen.
Ok wir dieses ZieZ in /enen /akren des
Ukergazzgej erreickt /taken? Das wage ick
nickt zu entsekeiden. Au/ /eden PaZZ kat-
ten wir den guten JFz7/e«, der Rircke in
unserm Rande nack kesten Krä/ten zu
dienen.
IFaren wir zuerst ein Dreierteam, dem
die Redaktion iikertragen worden war,
verminderte sick mit den /akren der Re-
daktionsstak um ein Mifg/ied, später um
deren zwei. ZuZetzt ketreute ick wäkrend

vier /akren im «Rinmann-Refriek» die
Redaktion (7964—/967).
Unterdessen drängte sick aZs Druckt der
nackkonziZiaren RntwickZung in unserem
Rand immer mekr ein Za.sammere.sckZMra

der deutscksprackigen Ristiimer der
Sckweiz au/, um ein gemeinsames kirck/i-
ckes Organ kerauszugeken. Es war ge-
geken, dass die Sckweizeriscke Kircken-
Zeitung, die kisker das amtiieke Organ
des Ristums RaseZ gewesen war, die ke-

sten Foraussetzungen /iir den Zusam-
mensckZuss mitkrackte. IFas seit der
Gründung der SKZ im /akre / 552 nie er-
reickt worden war, ge/ang in den /akren
nack dem Zweiten Fatikanum: die ßi-
stiimer RaseZ, C/tur und St. GaZZen sckZos-

sen sick zusammen, um mit Reginn des

/akrganges /96S die Sckweizeriscke Kir-
ckenzeiftmg a?s gemeinsames Organ ker-
attszugeken. AZs PoZge wurde auck der
Redaktionsstak au/ drei Mifg/ieder er-
weiterf. /edes ßistum steZZte einen Redak-

for, und mir wurde das Amt des Haupt-
redaktors anvertraut. Später kamen dann
nock die deutscksprackigen TeiZe von
Preikurg und des IFaZ/is kinzu. Prsfma/s
in der Gesckickte war der ZVame unseres
Organs gereckf/ertigf. Ps war eine
«Rc/zwe/zer/scke Rirc/zenzeitung» gewor-
den.
Durck den ZusammensckZuss derdeutsek-
sprackigen ßisfümer unseres Randes wur-
de auck der Dm/ang der SKZ keträckt-
Zick erweitert. Dadurck wucks auck die
Arkeit, die azz/ dem Hazzpfredaktor Za-

stete. IFie kisker versak ick diesen Po-
sten «nekenamfZick». Prsf nack meiner
Emeritierung aZs Pro/essor am /. Okfo-
ker 7970 stand mir mekr Zeit zur Fer-
/iigung, mick den wachsenden redaktio-
neZZen Azz/gaken zu widmen.
7zz den 2/ /akren meiner Tätigkeit im Re-
daktionsstak der SKZ kake ick ein gutes
Stück Kirckengesekick te seZker miter-

in denen die sakramentale Generalabso-
lution möglich ist.

5. Die Rekennfnisp/Zickf /iir sc/zwere Sün-
den ist als wesentliche Bedingung festzu-
halten. Dies tot auch der in kleinlicher
Manier angegriffene Artikel von Prof. J.

Baumgartner. Auch in der heutigen Kir-
ohe sollte auf die persönliche Begegnung
•zwischen Priester und einzelnen Gläubi-
igen wenigstens dann nicht verzichtet wer-
den, wenn sich jemand schwerer Schuld
bewusst ist. Bei Jesus steht wie nirgends
im AT die persönliche Begegnung mit
dem Sünder im Vordergrund: Verweis,
Belehrung, Tröstung usw. 2. Es wäre eine
falsche Pastoral, die Einzelbeicht abzu-
werten oder auch sie nur bei schwerer

Schuld vorzusehen. — Leider kann man
die Tatsache nicht aus der Welt dispu-
itieren, dass in der Vergangenheit von
kirchlicher Seite allzu oft und zu leicht-
fertig die Existenz schwerer Schuld prä-
sumiert wurde. Das führte zu Gewissens-
ängsten. Heute schlägt das Pendel in eine
andere Richtung aus. Viele sind ange-
sichts dieses Wandels verunsichert. Darf
man aber diese Verunsicherung ganz ein-
fach den liturgischen Reformen anlasten?
War nicht die frühere Situation in man-
chem ungesund? Sollten wir heute nicht
den Akzent auf die Versöhnung setzen,
die von Gott kommt? Und sollten wir
nicht selber versöhnlich handeln und
schreiben?

Georg 7/o/zkerr
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Schwangerschaftsabbruch : Auf dem Rücken der Frau/ekF Dre/ma/ wechsele der Pa/zrt. M/7
/IraaAme em«j e/nz/gen ß/scho/.s kahen
auck a//e Okerk/rten der ßckwe/z ge-
weckse/F F/e/ de/er aker gr/// das Zwede
Fartkan/scke Fonzd in das innere Feken
r/er F/rcke r/er Gegenwart ein. /c/z /zrrzzz-

c/ze /zier r/ie portdven zznc/ negaziven Aar-
w/rkungen des Fonzds nic/zZ nrz/zer azz/-

zzrzeigezz. Wir er/eken rte ZagZäg/ic/z an
uns se/ker. So// man s/ck c/a wzznr/ern,
dass rtc/z d/ese PnZwie/c/zzng azzc/z in ei-
nezrz /circ/z/ic/zen Organ, wie es r/ie SFZ
isZ, wir/erspiege/Z? /n r/en o/Z /zarZen Aus-
einanr/erseZzzzngen zznserer Zeiz kaken
wir Fedaktoren zzns /zenzii/zZ, zzns an r/a.v

Fekramf r/er A'irc/ze zzz /za/Zen. /n anr/ern
Fragen szzc/zZen wir stzweiZ a/s mög/ick
einen Weg r/er MiZZe einzzzsc/z/agen. O/z

zzns z/as immer ge/zzngen isZ? Auck /zier
/zaZZen wir r/en gzzZezz Wü/en, r/ie /zesZe-

/zenr/en Gegezzsà7ze nic/zZ nock me/zr zzz

versc/zär/en.
Oer Fer/a/zZor isz azz/ MiZar/zeiZer angewie-
sen. /c/z /anr/ wä/zrenr/ meiner redakdo-
ne//en Tätigkeit vie/e zznr/ Zrezze MiZar-
/ze/Zer. /n r/en 2/ /a/zren war es mir ver-
gönnt, me/zr a/s /000 iVzzmmern /zerazzs-

zzzge/zen. /Veken Gottes Gnar/e verr/an/:e
ic/z r/as azzc/z meinen MiZarZzei/ern. 7/znen
a//en sowie r/en Fesern möc/zZe ic/z zzzm
AZz'sc/zierZ /irr /er/e Unterstützung, Anre-
gzzng zznr/ //d/e danken. /n r/iesen Dank
sinr/ /zesozzr/ers r/ie Zzeiz/en M/tredaktoren
eingesc/z/ossen, r/ie seiz 6 7akren r/ie FasZ
r/er Arke/t miz mir geZei/Z kaken. Wir sinr/
in r/iesen /rz/;ren zzz einem sc/zönezz Ar-
/zeiZsZeam zu'sammengewacksen zznr/ /za-
/zezz Feir/ zznr/ Frezzr/ m/Zeinanr/er geZei/Z.

£s ist mir ein Bedür/nis, an r/ieser Ste//e
azzc/z r/er ßer/a/:ZzonsÄ:ommission, vor a/-
/em i/zren Fräsir/enZen, za r/anZ:en, r/ass
sie r/ie /4n/iegen r/er Fedaktoren wa/zrge-
nommen anr/ au/ mannig/ac/ze Weise an-
ZersZäZzZ /za/zen. /c/z /za/ze immer gerne in
r/iesem Gremium miZgear/zeiZeZ.
Auck r/em Fer/ag Faeker AG anr/ r/en
MiZar/zeiZern in r/er Gra/isc/zen Ansta/t
sei /är r/as gaZe Finverne/zmen ger/an/cZ
wie aac/z r/en Zzisc/zö'//ic/zen Orr/inariaZen
r/er einze/nen BisZ/z'mer, miz r/enen ic/z a/s
Fedaktor verkekren r/zzr/Ze.

Mein /Vac/z/o/ger im Amt, F/err Dr. Fo//
Wei/ze/-.S'p;'rig, /zaZ sic/z azz/ seine rla/ga/ze
gaZ vor/zereiZeZ. Fr wirr/ ZzesZre/zZ sein, a/s
FaienZ/zeo/oge miz 'seinen geisZ/ic/zen Miz-
redaktoren r/ie Sckri/t/eitung r/er SFZ im
/zz's/zerz'gen .S'inn anr/ GeisZ weizerza/ä/z-
ren. Fr isz nic/zZ r/er ersZe Faie, r/er in r/ie
Fedaktion unseres Organs einZr/ZZ. ßereizs
im ZeZzZen /a/zr/zanr/erZ /zaZ ein angese/ze-
ner katko/iscker Faie, F/zeor/or ßckerer-
ßoccarr/, r/ie Firc/zenzeiZang wä/zrenr/ ei-
nes FierZe/y'a/zr/zzznr/erZs (7£55—7SS7) a/s
Fedaktor /zeZreaZ. 7/errn F>r. Fo// Wei-
Fe/ zznr/ r/en Mitredaktoren wünscke ic/z

zzz i/zrer redaktione/ien A rkeit im Dienst
von Fircke anr/ F/eimaZ von //erzen GoZ-
Zes Segen.

/o/zann Baptist Fi/iiger

Verfolgt man die bisherige Diskussion
über die Frage der Liberalisierung des

Schwangersohaftabbruchs (SA), so stösst

man auf die Tatsache, dass die ge-
seilschaftskritische Komponente stets zu
kurz kommt und die ausgewogene Ver-
antwortung von Mann und Frau zu we-
nig ins allgemeine Bewusstsein erhoben
wird. Damit werden Schwächen blossge-
legt, die unsere ganze Gesellschaftsord-

nung weltweit bestimmen.

Das Ungeborene: ein selbständiges
Rechtssubjekt

Zunächst ist zu beachten, dass die SA-
Befürworter an der Tatsache vorbeise-
hen, dass das Ungeborene als Rechtssub-
jekt geschützt wird, und dies nicht nur
im Erbrecht, sondern auch im Ausserehe-
liehen- und Haftpflichtrecht, ja selbst in
der Sozialversicherung. «Vor der Geburt
ist das Kind unter dem Vorbehalt rechts-
fähig, dass es lebendig geboren wird.
Stirbt der Vater vor seiner Geburt, so ist
es an seinem Nach lass erbberechtigt. Die
Erbteilung muss bis zu seiner Geburt ver-
schoben werden. Zur Wahrung seiner
Interessen erhält das aussereheliche Kind
seinen Beistand, dem die Feststellung des
Vaters und seiner Unterhaltspflicht ob-
liegt und der gegebenenfalls die Vater-
schaftsklage einreichen muss. Ferner hat
das ungeborene Kind Anspruch auf Er-
satz des Versorgerschadens, gegenüber
den Personen, die für den Tod seines Va-
ters verantwortlich sind. Kommt es selbst
mit einem körperlichen oder geistigen
Gebrechen zur Welt, so besitzt es einen
eigenen Entschädigungsanspruch gegen-
über der für den Unfall verantwortlichen
Personen. Im Sozialversicherungsrecht
besitzt das Ungeborene gleichfalls eine
Sicherung durch seinen Anspruch auf die
Waisenrente gegenüber der SUVA, der
Militärversicherung und der AHV» h
Auch in der Charta der Menschen-
rechte wird das ungeborene Leben ge-
schützt, denn Art. 6,5 verbietet die To-
desstrafe für schwangere Frauen. Selbst
in der «Botschaft des Bundesrates zu ei-
nem Bundesgesetz über den Schutz der
Schwangerschaft und die Neuordnung
der Strafbarkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs» steht wörtlich: «Das menschli-
che Leben stellt von der Befruchtung bis
zum Tode einen ununterbrochenen Pro-
zess des gleichen Lebens dar.» Auch das

neue Kindesrecht unterstreicht diese Tat-
sache noch erheblich, durch die Gleich-
Stellung des ausserehelichen mit dem

> Pau/ ßzrtzz<zz--Fo.sz, Gedanken eines Juri-
sten zum Schwangerschaftsabbruch, im:
Schweiz. Frauenblatt, 13. März 1974.

2 Werner Fügi in: NZZ, 12. Februar 1974,
Mittagsausgabe, Nr. 71.

ehelichen Kind. Es gliibt also hier, wo es

um das höchste Gut, das Leben geht, kei-
nen individuellen Entscheidungsbereich
zu respektieren. «Das Recht auf Leben ist
im wahrsten Sinn eine Grundnorm der
freien rechtlichen Gemeinschaft. Wo die-
se Grundnormen und Richtpunkte preis-
gegeben werden — täuschen wir uns
nicht! — geben wir Fundamente des
Rechtsstaates und der Menschenrechte
preis» 2.

Ohne die Frau im Staat —
Ohne den Mann als Vater

Als Frau kommt man zudem nur schwer
über die Tatsache hinweg, dass unser
wohl angelegentlichstes Thema in parla-
méntarischen und anderen politischen
Gremien sozusagen in unserer Abwesen-
heit diskutiert wird, stellt doch die Frau
dort noch stets eine verschwindende Min-
derheit dar. Wir hätten heute niemals
eine mit solcher Schärfe betriebene Aus-
einandersetzung, wenn in unseren Paria-
menten eine ausgewogene Durchmi-
schung männlicher und weiblicher Inte-
ressenvertretungen schon längst zur Ver-
fügung stände, denn dann wären heute die
speditivere Erledigung von Vaterschafts-
klagen, Vorschüsse auf Unterhaltsbedträ-
ge und unentgeltliche Alimente-Inkasso-
stellen (als Aufgaben des öffentlichen
Rechts) nicht erst mit dem kommenden
Kindesrecht zu erwarten. Männerparia-
mente sind nun einfach überfordert, wenn
sie meinen, Belange der Frau und des
werdenden Lebens wirksam vertreten zu
können. Diese Feststellung kann auch
nicht mit dem Hinweis auf die Befragung,
beziehungsweise das Mitspracherecht von
Frauenorganisationen entkräftet werden.
Stellungnahmen dieser Art sind niemals
ein Ersatz dafür, zumal die Gefolgschaft
nicht immer reibungslos klappt.
Wohl keine Frage geht der Frau so nahe
an den Leib, wie die Frage des SA. Eine
Schwangerschaft ist für sie immer exi-
stentielle Einforderung, denn nicht nur
für die Nachlieferung, sondern auch für
die Pflege und Gesundheit der neuen Er-
denbürger fühlt sie sich —• vorerst leider
immer noch — so ziemlich allein verant-

Die Fedaktion aar/ die Fedaktion'skom-
mission werden /n der zweiten Nammer
des neaen 7akrganges, am 9. /anaar 7975,
au/ den rl/rscä/ed von F/errn Pro/. Dr.
7. ß. F////ger zurückkommen und seine
Pä7/gke;7 aß Fedaktor der 5c/zwe/zert-
seken F/rekenzez/ang e/nge/zend würdi-
gen.
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wortlich. Dass der Mann, insbesondere
der Kindsvater, gleicherweise die entspre-
chenden Konsequenzen, und zwar nicht
nur finanzielle, zu tragen hätte, wird aber
in der hängiigen Diskussion gefliessentlieh
ausgeklammert. Der Mann als Erzeuger
ist in unserer Gesellschaft nicht zu über-
sehen, wo aber bleibt er als Vater, ins-
besondere als Kindsvater? Als Erzieher?
«Kommt es zur Unterbrechung, so stellt
der Mann im besten Fall das notwendige
Geld zur Verfügung: die Frau aber muss
den operativen Eingriff über sich erge-
hen lassen. Sie trägt auch in erster Linie
die psychische Last, die eine Abtreibung
mit sich bringt» 3. Kommt hinzu, dass sie

durch ihre rechtliche und soziale Stellung
in der Familie und die stets noch herum-
geisternde Ehe-Sexualethik sehr oft Opfer
einer aufgezungenen Schwangerschaft
wird.

Die Frau steht zum Ungeborenen

Diejenigen, die sich überdies die Rolle
der «Frauenbefreier» zumessen, tun es

ohne grosse Gefolgschaft. Es ist heute
unbestritten, dass in der Mehrheit der
Fälle der Kindsvater, die nächste Familie
und die sozialen Umstände die Frau zur
Abtreibung führen. «In meiner mehr als

40jährigen Tätigkeit als Anwalt kann ich
mich an einen einzigen Fall erinnern, da
die Frau diesen Wunsch äusserte und der
Mann den SA zunächst ablehnte. In allen
anderen Fällen ging die Initiative vom
Mann aus» L
Aber auch Frauenärzte bestätigen es: Die
Schwangere steht praktisch vom 4. Monat
an durchwegs zu ihrem Kind. Das neue
eidgenössische Adoptionsgesetz nimmt
auf diese allmähliche Einstimmung der
Mutter zum unerwünschten Kind Rück-
sieht, indem es vorschreibt, dass ihr die
Zustimmung zur Adoption erst 3 Monate
nach der Geburt abverlangt werden dürfe
und sie diese noch bis zum 3. Monat wi-
derrufen könne. Die praktische Erfah-
rung hat auch nachgewiesen, dass die
Einstellung von Müttern unerwünschter
Rinder (vorab unehelicher) sich völlig
ändert, wenn sie ihr Kind auch nur ein
einziges Mal gesehen haben L
Nicht nur die Schwangere, auch die Frau
im allgemeinen, steht zum Kind. Irgend-
wie spürt sie offenbar elementarer, dass
die Abtreibung als Generalangriff auf das
Leben schlechthin zu werten ist. Das Re-
sultat der Umfrage der Isopublic, die im
Sommer dieses Jahres im Auftrag der
Weltwoche durchgeführt wurde, spricht
hier eine deutliche Sprache.
Aber nicht nur die Mehrzahl der Frauen
wehren sich dagegen, aiuch die potentiel-
len Handlanger der Tötung des Ungebo-
renen geben immer unmissverständlicher
ihre Meinung kund: «Wir halten es daher
für eine unerträgliche Zumutung und für
grundsatzwidrig, in Zukunft möglicher-

weise zur Mithilfe bei Tötungsdelikten
durch Abtreibung gedrängt zu werden» ".

Vorab die Ärztesohaft hat allen Grund,
sich international zu organisieren, denn
vielen Ärzten wird mit der Liberalisie-
rung die Entsüheidungsgewalt ihres eige-
nen Gewissens entzogen. Der Arzt wird
Funktionär, der Gynäkologe Handlanger
des Todes. (In der UdSSR, die die Libe-
ralisierung eingeführt hat, sollen auf 100

Lebendgeborene nun 500 SA kommen.)
Nennt sich das dann noch medizinische
Tätigkeit?
Von Bedeutung ist denn auch «die in ge-
seilschaftspolitischer Hinsicht interessan-
te Tatsache, dass Arzte mit grosser Ab-
treibungspraxis nicht bereit sind, diese
Art medizinischer Tätigkeit auf die Dauer
fortzusetzen. Im Kanton Bern, wo der be-
stehende Paragraph sehr extensiv aus-
gelegt wurde, drohte das Pflegepersonal
davonzulaufen» ?» Die «Vereinigung
Schweizer Ärzte für die Achtung vor dem
menschlichen Leben» gibt deshalb der
Befürchtung Ausdruck, dass der Geset-
zesentwurf des Bundesrates über den SA
«die sehr ernste Gefahr einer Politisie-
rung der ärztlichen Handlung» enthal-
te» s.

Soziale Indikation: Kapitulation unseres
Sozialstaates

Daran vermag vorab die am 30. Sep-
tember 1974 veröffentlichte Botschaft
des Bundesrates nichts zu ändern. Die
«soziale Indikation» ist nämlich nichts
anderes als zunächst eine Liberalisierung
durch die Hintertür und ein Alibi für
wiUlkürliche Entscheidungen. Denn was
sind «soziale Notlagen», die «mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintreten könnten»,
und was sind «objektive Massstäbe»?
Gibt es nicht auch soziale Notlagen, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit und ob-
jektiv gemessen äusserst gravierend auf
einen jeden von uns zu kommen können,
ohne dass deshalb eines der Familienmit-
glieder geopfert werden muss? Und wo
bliebe der Schutz vor konstruierten Not-
lagen?
Zudem ist die soziale Indikation eine
willkommene Gelegenheit, wirklich trag-
fähige «flankierende Massnahmen» rings
um die werdene Mutter und familienpo-
litische Rechtshilfen weiterhin erfolg-
reich zu unterbinden. «Ein Staat, der in
seine Verfassung soziale Indikationen
zum Schwangersohaftsabbruoh einbaut,
anerkennt damit auf sozialer Ebene seine

Ohnmacht, dem einzelnen Menschen den
Schutz des Lebens zu gewährleisten. Die
Lösung des Problems des SA kommt aber
um die soziale Vorsorge nicht herum» ».

Wer zudem meint, mit der «eugenischen
Indikation», dem «Abbruch wegen Schä-

digung des Kindes», würde nicht auto-
matisch auch der legalisierte Mord an
unerwünschtem sonstigen Leben folgen

(Euthanasie, Eliminierung von Geistes-
kranken usw.) und es werde dabei «nicht
zwischen wervollem und wertlosem Le-
ben unterschieden», so die Botschaft, der
lebt an der Wirklichkeit vorbei. Und wie
wird eine Mutter dastehen, wenn sie in
Zukunft auch weiterhin bereit sein wird,
ihr Kind trotz möglicher körperlicher und
anderer Mängel liebevoll aufzunehmen?
Zerstören wir dabei nicht das Tiefste an
der Frau? Nein, bei dieser Tötung auf
Geheiss der Wissenschaft wird sich die
Frau am instinktivsten wehren, und mit
Recht.

Sexobjekt zu herabgesetztem Preis

Die Liberalisierung des SA wird letzlich
auf dem Rücken der Frau eingehandelt
und ist ein völliger Fehlgriff in Sachen
echte «Befreiung der Frau». Sie macht
die Untreue des Mannes leichter und
schafft neue Probleme, «denn je mehr
Frauen von Männern wie kalorienarme
Fertigprodukte risiikolos vernascht wer-
den, umso tiefgreifender wird sich das auf
unser Familienleben auswirken» *°. Zu-
dem liefert sie sich der Gefahr aus, dass

ihr «ihr Schutz auf Menschenwürde und
Freiheit gegen Erpressung genommen
wird» Denn welcher Mann käme nicht
in die Versuchung, gegebenenfalls seine
«Liebe» zur Frau gegen die nunmehr
straffreie Abtreibung auszuspielen?
Schliesslich sei noch auf die Tatsache
hingewiesen, dass die Frau als Sexobjekt
von den heutigen Leitbildmachern nur
noch mehr verkommerzialisiert würde.
Die «Wergwerfkind-Geselliscbaft» müsste
ja zwangsweise auch in der Werbung
ihren Niederschlag finden. Angesichts
dieser Tatsachen ist das Schlagwort des
«Reohts auf den eigenen Bauch» alles an-
dere als ein Mittel für die Emanzipation
der Frau, denn die Freigabe des SA würde
ihr in Zukunft auch noch die Möglich-
keit nehmen, sich mit dem Hinweis auf
die Strafbarkeit den Wünschen des

Schwängerers zu entziehen. «Dieses

Nein-sagen-können, gehört aber minde-
stens ebensosehr zur Mündigkeit und zur
Würde der Frau, wie die freie Möglich-

® Paul Sfeiner-Rost, a. a. O.
* ebd.
® Vgl. Emilie ßov.vliart, Die Frage der Le-

galisierung des Schwangerschaftsabbruchs
von der Pädagogik aus gesehen, in:
Schweiz. Lehrerzeitung, 12. September
1974.

® Stellungnahme deutscher Krankenschwe-
stern. Dezember 1970.

' IF. E. Laetscß, Gesellschaftspolitische
Kurpfuscherei, Vaterland, 2. März 1974.

8 Stellungnahme der «Vereinigung Schwei-
zer Ärzte für die Achtung vor dem
menschlichen Leben», vgl. Vaterland, 7.
Oktober 1974: Ärzte fürchten Politisie-
rung ihrer Arbeit.

» edb.
'» Lionel Tiger, Warum die Männer wirklich

herrschen, München 1972.
u Europäische Ärzte-Aktion, Ulm 1973.
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keit, die Frucht im eigenen Leibe um-
bringen zu können» V Auf diesem Hin-
tergrund erscheinen Stellungnahmen wie
z. B. diejenige des BSF, der für Fristen-
lösung optierte, kurzsichtig. Sie ist ein
Versuch am untauglichen Objekt, echte
Freiheit einzukaufen.

Die existentielle Einforderung auch des

Mannes

Was Not tut, ist nicht SA, sondern:

1.Eine Pädagogik, die Triebkonflikte
nicht einseitig durch deren Freisetzung
meint lösen zu müssen. «Die moderne
psychologische und soziologische Litera-
tur identifiziert zu Unrecht Sozialtrieb
und Geschlechtstrieb»

2. eine bessere Sexualerziehung, insbeson-
dere der Knaben, die das Schwergewicht
nicht auf Sexualpraktiken, sondern auf
eine verantwortungsbewusste kommende
Vaterschaft legt. Ungestörter Sexualge-
nuss steht niemals über dem Recht auf
Leben;

3. eine Neuüberprüfung des Strafrechts
inbezug auf Sexualdelikte (ist es nicht
vielsagend, dass bei einer Vergewaltigung

Unvergessliche Begegnung mit einem

Ungeborenen

Es war vor elf Jahren. Ich hatte die Nar-
kose zu geben für die Operation einer
zweimonatigen Eileiterschwangerschaft.
Da hielt ich wohl das allerkleinste
Menschlein in den Händen, das je gese-
hen worden ist.
Die Fruchtblase war unverletzt und
durchsichtig. In ihrem Innern befand sich
ein Menschlein, männlich ganz winzig,
kürzer als ©in Zentimeter. Durch die Na-
belschnur mit der Wand verbunden, ru-
derte es ganz ausserordentlich lebhaft im
Fruchtwasser herum.
Dieses kleine Menschenwesen war voll-
kommen entwickelt, mit langen, feinen
Fingern. Seine Haut war durchsichtig.
An den Fingerenden traten haarfeine Ar-
terien und Venen hervor. Es war quick-
lebendig, schwamm perfekt mit ganz na-
türlichen Bewegungen und brauchte für
eine Runde in seinem Aquarium etwa
eine Sekunde. Es glich nicht im gering-
sten den wenigen Embryos, die ich bis da-
hin selber hatte beobachten können, noch
jenen auf den allgemein bekannten Foto-
grafien. Der Grund für den Unterschied:
Dieses hier war voll /eZxmdig.
Kaum war die Fruchtblase geöffnet, ver-
lor das kleine Wesen sofort sein Leben
und stellte den für uns typischen Embryo
auf dieser Entwicklungsstufe dar, mit
schlaffen Gliedmassen.
Paul E. Rockwell, Leiter der Abteilung für
Anästhesiologie, Leonard Hospital, Troy
New York; 10. März 1970.

der unschuldige Teil mit dem Tode büs-

sen muss?);

4. positiv-rechtlich:
a) Schaffung eines «Bundesgesetzes über
den Schutz der Schwangerschaft», das
das Recht der Mutter, ihr Kind zur Welt
zu bringen und das Recht des Kindes, zur
Welt zu kommen» schützt, das der
werdenden Mutter einen wirksamen
rechtlichen Schutz gegenüber jeder Form
der Erpressung zum Abbruch zur Ver-
fügung stellt; hiezu gehört aber auch, in
erster Linie, der unverzügliche Ausbau der
noch bei weitem nicht ausreichenden oder
noch gar nicht realisierten Hilfsmassnah-
men rings um die werdende Mutter (Be-
ratungs- und Betreuungsstellen; neben
Familienzulagen auch individuelle Son-
derzulagen; geeignete Unterkunfts- und
Verdienstbeschaffung für die ledige Mut-
ter, wobei die gattenlose Mutter und das

vaterlose Kind unbedingt beisammen
bleiben müssen. «Die Trennung von Mut-
ter und Kind chronifiziert den Lebens-
konflikt der ledigen Mutter, und ihre Ein-
Stellung zum Kind bleibt im Stadium der
Ambivalenz» eine Mutterschaftsver-
Sicherung und erleichterte Adoptionen);
b) Abbau der für die Frau im wahrsten
Sinn «heil-losen» rechtlichen, sozialen
und wirtschaftlichen Abhängigkeit in der
Ehe, die sie gegebenenfalls zu Handlun-
gen zwingt, von denen sie das erste Opfer
ist, wie z. B. eine aufgezwungene Schwan-
gerschaft;

Der prominenteste Promotor der katholi-
sehen charismatischen Bewegung, Kardi-
nal Suenens, legt sein Credo vor h Die
270 Seiten umfassende Bekenntnisschrift
des Kirchenfürsten wird Kontroversen
auslösen. Sie hat Eigenschaften, die in der
theologischen Literatur rar geworden
sind: Optimismus, Direktheit, persönli-
ches Engagement.
Dieses Buch lässt sioh nicht einfach ein-
ordnen. Es will keine neue Dogmatik von
Pfingsten sein, nimmt die Lehre der Kir-
che aber sehr genau. Es ist keine exe-
getische Einzeluntersuchung, berücksich-
tigt aber die neuesten Ergebnisse der
Schrift-Interpretation sehr wohl. Es will
keinen Beitrag zur Kirchengeschichte lei-
sten, enthält aber eine Fülle von histori-
sehen Beispielen und Zitaten. Vor allem
aber ist es biblisch inspiriert. Von dieser
Vertrautheit mit der Schrift bezieht es

vermutlich seine Direktheit, seinen poeti-
sehen Realismus, seine Nüchternheit.
Suenens setzt ein mit der Feststellung, die
Unterscheidung zwischen Charisma und

5. eine viel weitergehende Anwendung
medizinischer Massnahmen bei Triebver-
breohern;

6. ein echtes menschliches Verständnis für
die Not einer ailleingelassenen ledigen
Mutter, und vor allem:

7. Priorität einer ethisch und medizinisch
verantwortbaren Familienplanung.

«Wo der Gatte hinter der Frau steht, ist
praktisch kein Schwangerschaftabbruch
nötig», war die lapidare Feststellung eines
Professors anlässlich der Arbeitstagung
der Schweizerischen Gesellschaft für Fa-
milienplanung in Bern In einer einfa-
oheren Art könnte das ganze Problem
wohl nicht mehr artikuliert werden.
Solange sich nämlich unsere Gesellschaft
damit zufrieden gibt, die Sorgen und Mü-
hen rund um das unerwünschte, werdende
Leben nur einer Menschheitshälfte aufzu-
laden und sich die andere damit begnügt,
möglichst ungeschoren der fatalen Affaire
zu entkommen, wird die «Abschaffung
des Menschen» weitergehen und werden
wir unsere Zukunft bald zu Ende gedacht
haben. SopA/e BüA/er

Pau/ ,S?e(«er-7?o.s7, a. a. O.
I® Imiiie ßo.nAnrp a. a. O.

ii Vgl. Otto K. Kau/mann, Recht auf Leben
— ein Sozialrecht, in: Civitas 29 (1973)
5—12.

is Muria ß«/irer, Die Alleinstehenden, in:
Schweiz. Kirchenzeitung 142 (1974) 209—
213.

i« W. F. LaetscA, a. a. O.

Institutionen sei nicht stichhaltig: es gibt
nur eine Kirche der Menschen, gegründet,
geleitet und begleitet, vor allem aber stän-

dig erneuert durch den Einen Dreifalti-
gen Gott. Eine Kirche, die nicht durch
den Geist Jesu vom Vater her lebt, ist
nicht mehr lebensfähig. Eine Struktur, die
nicht ihre ständige Wandlung und Erneue-
rung unter dem Einfluss des Heiligen Gei-
stes will, ist keine Kirchenstruktur mehr.
Suenens zitiert Paul VI: «Der Christolo-
gie und der Ekklesiologie des Konzils
müssen nun ein neues Studium und eine

neue Verehrung des Heiligen Geistes fol-
gen — als eine unerlässliche Ergänzung
des Konzils.»

Auf diese stets erneuerungsbedürftige
Einheit von Struktur und Charisma hatte
aber schon Pius XII. in Mystici Corporis

i Cardinal L. 7. Suencni, Une nouvelle
Pentecôte? Desclée De Brouwer 1974. Das
Buch ist in deutscher Übersetzung er-
schienen unter dem Titel «Der Heilige
Geist, Hoffnung der Kirche». Salzburg,
Verlag Otto Müller 1974.

Eine neue Theologie von Pfingsten?
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hingewiesen: «Der Heilige Geist, der
die Gnadengaben verteilt und gleichzei-
tig die Kirche belebt, lässt dadurch cha-
rismatische Inspiration und juristische
Struktur der Kirche zu einer glücklichen
Einheit werden.» In einem weiteren Ka-
pitel zeigt Suenens, diass das seit der Ur-
gemeinde in Jerusalem und durch alle
Jahrhunderte nicht anders war, mit allen
Schwierigkeiten, die sich aus unserer all-
zumenschlichen Natur daraus ergeben.
In eindrucksvollen Zitaten zeigt Suenens
die entscheidende Rolle der Charismen im
Kirchenbewusstsein der frühen Väter —
und schliesslich auch im Zweiten Vati-
kanum. Knapp zehn Jahre nach Beendi-

gung des Konzils entreisst einer seiner
Autoren den Konzilstexten Zitate über
den Heiligen Geist, das Pfingstereignis
und die Rolle der Charismen im Leben
der Kirche, dass man die Texte neu zur
Hand nimmt, weil man seinen Augen nicht
traut.
Auch die aus dem Konzil hervorgegan-
gene Liturgie räumt dem Wirken des Hei-
ligen Geistes, seiner ständigen Dynami-
sierung kirchlichen Lebens, eine Rolle ein,
über die wir viel zu oft hinweglesen. Hier
besteht der Kirchenpolitiker Suenens mit
Recht auf der sozialen Verantwortung,
die sich für den Christen aus dem Emp-
fang der Sakramente ergeben. «Es ge-
nügt nicht, die anderen um der Liebe Got-
tes willen zu lieben, sondern wir müssen
sie mit der Liebe Gottes lieben. Eine
Welt trennt die Philantropie, so respek-
tabel sie auch sein mag, von der authen-
tisch christlichen Liebe, die ihre Quelle
in Gott hat».

Erst nach diesen ganz um die Kirche zen-
trierten Einleitungskapiteln kommt Sue-
nenis in den Kapiteln IV—IX auf die ei-
gentliche Charismatische Erneuerung und
ihre Bedeutung für den Einzelnen und
für die Gemeinschaft zu sprechen. Eine
besondere Bedeutung misst er den aus
der charismatischen Bewegung hervorge-
gangenen Lebensgemeinschaften bei, von
denen er als Beispiele Word of God in
Ann Arbor, Michigan und Redeermer's
Church in Houston, Texas zitiert. Wegen
ihres existentiellen Ernstes und ihres Be-
mühens, mitten in der Welt das Evange-
lium ohne Abstriche zu leben, und zwar
nicht aus eigenen Überlegungen, sondern
Schritt für Schritt im Hinhören auf die
Offenbarungen des Geistes, hält der Kar-
dinal diese jugendlichen Kommunitäten
für das neue «Salz der Erde». Ihren ganz
aus dem Charisma erwachsenden Struk-
turen misst er eine prophetische Dirnen-
sion für die Gesamtkirche zu. Mehr als

einmal beschreibt er auch seine Teilnah-
me an Arbeitssitzungen, in denen das Ge-
bet — auch das Gebet in Zungen, also
den Beteiligten unverständlichen Spra-
chen — eine wesentliche Rolle spielt, um
zu konkreten Entscheidungen zu finden.
Nadh der postkonzilliaren Winterszeit hält

Suenens die Charismatische Erneuerung
und alle durch sie ausgelösten Tenden-
zen für einen neuen Kirchen-Frühling. Er
weiss, dass nicht die Charismatische Er-
neuerung allein die Kirche wieder bele-
ben wird, sondern dass sie nur ei« Zei-
chen des Heiligen Geistes unter vielen an-
deren ist. Aber er macht die Verantwort-
liehen der Kirche, vor allem die Bischöfe
und die Priester, mit allem Nachdruck
darauf aufmerksam, dass von einer be-
reitwilligen, wenn auch nicht unkritischen
Aufnahme dieser Bewegung das Gesicht
der Kirche von morgen abhängen wird.
Immer wieder kommt Suenens dabei auf
die politische Dimension der Charisma-
tischen Bewegung zu sprechen: ein Christ
kann authentisch als Christ in der Welt
von heute nur Zeugnis ablegen, wenn er
christozentrisch lebt, das heisst im stän-
digen Kontakt mit dem Heiligen Geist.
Nichts hilft nach Ansicht des Autors so
stark zur ständigen inneren Vertrautheit
mit dem Heiligen Geist wie die sogenann-
ten ausserordentlichen Charismen: Pro-
phetie, Heilung, Sprachengebet und Un-
terscheidung der Geister. Sie spielten seit
eh und jeh im Volk Gottes eine Rolle,
wurden aber durch eine allzu intellek-
tualistische Theologie und Spiritualität als

überflüssig, ja als schädlicch abgetan. Der
Kardinal weist darauf hin, dass der Christ
diese Charismen braucht, um nüchtern
und authentisch Zeugnis vor der Welt ab-
zulegen, das heisst um der Liebe und der
Demut willen.
Abschliessend kommt er auf die ökume-
nische Dimension der Erneuerung zu
sprechen. Eine gewisse ökumenische Stag-
nation führt er auf den allzu politischen
Charakter der Verhandlungen zwischen
den Kirchen zurück. Zu Recht bemerkt
er, dass Kirchenpolitik und abstrakte
Theologie das Fassungsvermögen vieler
Menschen übersteigt, vor allem der jun-
gen. Mehr Dynamik aus dem Gebet
weckt auch hier mehr Leben — ausser-

Die Härte der sow/etiseben Religionspolitik
bat in nichts nachgelassen. Während im aus-
,senpoZiti.ycäen ßereicä vom Segen der Kon-
ferenz fiir Sicäeräeif nnd Zusammenarbeit
gesprochen wird, sind innenpolitisch die ge-
wohnten harten Schläge gegen die Religion
.festzustellen: die Zahl der verhafteten Ka-
tholiken in Titanen wächst; am 2<S. Oktober
7974 warden in Riga mehrere Evangeliums-
Baptisten festgenommen, weil sie Bibeln
druckten; am 4. November 7974 starb im
Zwangsarbeitslager der international be-
kannte Bnddhismnsforscher Bidia Dandaron,
dem Vernehmen nach an den Folgen erlit-
fener Misshandlungen; in Kiew wird dem
Generalsekretär der Fvangelinms-Christen-
Baptisten, Geogrif Vins, derBrozess gemacht.
Oie Aufzählung liesse sich fortsetzen.

dem kann nur der Heilige Geist als «Ort»
spiritueller und doktrinärer Konvergenz
die Einheit unter den Christen zurück-
schenken. Selbst wenn Suenens ausdrück-
lieh darauf besteht, dass Ökumene nie-
mais mit Synkretismus gleichgesetzt wer-
den darf, so hätte man sich in diesem
Abschnitt manchmal etwas mehr Schärfe
der Analyse gewünscht. Gerade weil die
Charismatische Bewegung bisher uner-
schöpfte Möglichkeiten der Ökumene in
sich birgt, bleibt eine saubere konfessio-
nelle Linienführung unerlässlich, damit
die Annäherung behutsam vom Heiligen
Geist vorangetrieben werden kann.
Vielleicht die geistlich dichtesten Passa-

gen des Buches finden sich in dem eben-
falls an den Schluss gestellten Marienka-
pitel. In Marias Gehorsam dem Heiligen
Geist gegenüber, in ihrer restlosen Dispo-
nibilität, sieht Suenens die «Garantie
ihrer Menschlichkeit». Als Frau und Mut-
ter 'hat sie einen nüchternen Sinn für das

Konkrete, für die alltäglichen Sorgen
des Einzelnen: für sein geistliches und
leibliches Gleichgewicht.
Im Ganzen gesehen entwirft Suenens al-
les andere als eine neue Theologie des

Pfingst-Ereignisses. Die Neuigkeit seines
Buches ist weder doktrinaler noch exe-
getischer Art. Es ist das persönliche En-
gagement; die Ergriffenheit und die Di-
rektheit, mit der der Autor seine innere
Bewegtheit eingesteht. Als Hirte, der zur
Führungsspitze der Katholischen Kirche
gehört, spricht Suenens eine ganz und
gar menschliche Sprache. Das heisst nicht,
dlass er im Subjektiven steckenbleibt oder
ins Plaudern gerät. Seine Menschlichkeit
ist vom Heiligen Geist geführt. Das Sub-
jektive ist objektiviert, das Individuelle
erhält eine universelle Weite. Der Autor
weiss gut, dass er Verantwortung für viele
trägt. Aber er weiss noch besser, dass die
letzte Verantwortung bei einem Anderen
liegt.

Af/c/zael Marsch

Oer folgende Brief von katholischen Brie-
stern aii.v Titane« Fl an die ßi'.ycbo/yrvnode
1974 in Rom gerichtet. Das sowfefi'scbe Men-
scbenrecbtskomitee, das unter der Telfnng
von Professor Sacharov stellt, vermittelte
den Tevt dem /nstitnt Glanbe in der 2. Welt
und ersuchte nm JVelterleitnng nnd Veröf-
fentliebnng. Engen Voss

In den Jahren 1973/74 wurden in Litauen
die folgenden Personen verhaftet:
am 19. November 1973: Petra Plumfa-Fluira,
auf Grund von Art. 68 des St. G. B. der
UdSSR;
am 19. November 1973: Povila Petronis, auf
Grund von Art. 162 des St. G. B. des Lit.
SSR;

Appell katholischer Priester Litauens
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am 4. Dezember 1973: Jonas Stasaitis auf
Grund von Art. 162 des St. G. B. der Lit.
SSR;

am 4. April 1974: Virgilis Jaugelis, auf Grund
von Art. 68 des St. G. B. der Lit. SSR;

am 24. April 1974; Jvan Jova Grazis, auf
Grund von Art. 68 des St. G. B. der Lit. SSR;

am 27. August 1974: Nijole Sadunaite, auf
Grund von Art. 68 des St. G. B. der Lit. SSR

und andere, deren Namen wir nicht fest-
stellen konnten.
Das Regime hätte keine Veranlassung ge-
habt, die oben angeführten Personen zu
verhaften, wenn in Litauen Gebetbücher,
Katechismen und Bibeln in genügender
Anzahl zugelassen wären, wenn es ein
Minimum an lebensnotwendiger religiöser
Literatur, wenn es keine Diskriminierung
des Glaubens gäbe. Zwei der Genannten
wurden auf Grund von Art. 162 des St.
G. B. der Lit. SSR wegen Ausübung eines

illegalen Handwerkes verurteilt. Sie hat-
ten Katechismen hergestellt und verbrei-
tet. In Wirklichkeit hatten die Verhafte-
ten weder Handwerk noch Gewinn im
Sinn, sondern den Wunsch, die Gläubi-
gen wenigstens in bescheidenem Umfang
mit Gebetbüchern zu versorgen. Die an-
deren Angeklagten werden auf Grund
von Art. 68 des St. G. B der Lit. SSR be-
sohuldigt, Literatur, die den sowjetischen
Gesellschaftsaufbau verleumdet, aufbe-
wahrt und verbreitet zu haben. Wie kann
man denn die «Chronik der Katholischen
Kirche Litauens» als verleumderische Li-
teratur bezeichnen, wenn darin auf Fak-
ten hingewiesen wird, dass sowjetische
Beamte die Rechte der Gläubigen schmä-
lern und so die sowjetischen Gesetze ver-

letzen? Die «Chronik der Katholischen
Kirche Litauens» verfolgt nicht das Ziel,
das sowjetische Regime in Litauen zu
stürzen oder zu schwächen, sondern weist
als einzige öffentliche Tribüne auf Tat-
Sachen hin, die die Verletzung sowjeti-
soher Gesetze belegen und kämpft um
ihre Beseitigung. Damit fügt die «Chro-
nik der Katholischen Kirche Litauens»
der Gesellschaft nicht nur keinen Scha-
den zu; im Gegenteil, sie hilft ihr. Darum
darf man auf das Aufbewahren und Ver-
breiten der «Chronik der Katholischen
Kirche Litauens» Art. 68 des St. G. B.
der Lit. SSR nicht anwenden. Art. 106
des St. G. B. der Lit. SSR erlaubt es, einen
Verhafteten bis zu neun Monaten ohne
Prozess in Gewahrsam zu halten. Ein Teil
der oben genannten Personen wird z. Z.
schon fast elf Monate lang ohne Prozess
festgehalten. Die Vertreter des sowjeti-
sehen Regimes, die die oben genannten
Personen in Haft halten, verletzen selber
die sowjetischen Gesetze, nämlich Art.
125 der Verfassung der UdSSR, Art. 106
des St. G. B. der Lit. SSR — oder wenden
sie falsch an (Art. 68 des St. G. B. der
Lit. SSR). Darum halten wir es für ein
sinnloses Unterfangen, an die sowjeti-
sehen Rechtsstellen zu gelangen und wen-
den uns an das Komitee zur Verteidigung
der Menschenrechte in der UdSSR und
an das Weltgewissen. Setzen Sie sich für
die unschuldig Verhafteten ein! Lassen
Sie es nicht zu, das« sie verurteilt werden!

11. Oktober 1974

Katholische Priester Litauens
(fünf Unterschriften)

Die Bevölkerungsfrage aus lateinamerikanischer Sicht

Mi? dem /olgende?? Beitrag .vcft/ie.wen wir
die Arti&e/reiVie zur ßevö/Äerimg.y/rage aft,
die Wir vom /ri/ormaiionjdi'eruf 3. JÉe/î (73w)
t'lftertzotntnen ftaften. TVacftziiiragen ft/ei ft i
ft/er,da.s\v ai/cft der Beitrag von Mi'cftae/ 7ra-
fter (SKZ 742 (79747 797 /.) dnreft i3w ver-
mitte/t wurde. (Bed.)

«Gegenwärtig leben in Westeuropa pro
knF 150 Menschen, in den USA 22 und
in Lateinamerika nur 14. Trotzdem sind
es gerade Europäer und Nordamerikaner,
die uns eine Geburtenkontrolle aufdrän-
gen», bemerkte ein Lateinamerikaner an-
lässlich eines Gesprächs über Bevölke-
rungsfragen. Er enthüllt damit die bei uns
stark verankerte Idee, die Überbevölke-
rung des Planeten sei durch die hohe Ge-
burtenrate in den Entwicklungsländern
bedingt. Natürlich fühlen wir uns kaum
verantwortlich für die Bevölkerungsex-
plosion, wenn wir die sehr vernünftige

jährliche Waohstumsrate der Schweizer
Bevölkerung von 1,2 % in den letzten 10

Jahren mit derjenigen vonPeru von 3,4 %
vergleichen. Wir erhalten aber ein völ-
lig anderes Bild, wenn wir die Bewohner

pro Quadratkilometer vergleichen: in der
Schweiz 153 — in Peru 11.

Bei uns fordern gewisse Leute aus der
rechten Ecke des parteipolitischen Spek-
trums, die Schweiz solle nur jenen Län-
dern Entwicklungshilfe gewähren, deren
Regierunigen Anstrengungen zur Farm-
lienplanung unternehmen. Uns steht es

schlecht an, diesen Ländern Lektionen zu
erteilen, denn die Vernunft kam bei uns
selbst reichlich spät. In der Schweiz woh-
nen pro km-153 Menschen, währenddem
Kolumbien nur 19 Einwohner pro km-
zählt, Mexiko deren 26 und Equador —
das am dichtesten besiedelte Land Süd-
amerikas — 22.

Zu viele Arme

Es gibt tatsächlich ein demographisches
Problem in Lateinamerika: es besteht aus
den Massen der Armen, die in den Slums
verelenden, aus den vielen verwahrlosten
Kindern, die in den Abfallkübeln nach
Nahrung suchen, aus dem Elend und der
Bettelei, kurz: aus der Armut der Mehr-
heit der Bevölkerung.
Es wird oft gesagt: «In absoluten Zahlen
hat Lateinamerika nicht zuviele Men-
sehen; aber zuviele, gemessen an den Res-

sourcen dieser Länder.» So wenigstens
denken gewisse nordamerikanische Orga-
nisationen, die sich nicht scheuen, die
ländliche Bevölkerung des Subkontinents
zu sterilisieren. Diese Praxis wurde schon
durch den beachtlichen bolivianischen
Film «Das Blut des Condor» aufgedeckt.
Der Film zeigt, wie unter dem Deckmantel
medizinischer Hilfe Frauen in Bolivien
sterilisiert wurden. Diese zweifelhafte
«Entwicklungsarbeit» geht weiter. Am
6. Juli veröffentlichte die Presse von Bo-
gotà (Kolumbien) eine Photografie von
5 Männern und 7 Frauen, die einer Or-
ganisation mit dem Namen «Die Freunde
Amerikas» angehörten. Diese «Freunde»
waren von den kirchlichen Autoritäten
angeklagt, in Form einer Impfkampagne
auf breiter Basis Kinder von kolumbiani-
sehen Bauern sterilisiert und in der Pro-
vinz Meta, — eine der am wenigsten be-
völkerten Gegenden Kolumbiens — der
Nahrung empfängnisverhütende Mittel
beigemischt zu haben. Monsignor Her-
nando Velasques, Bischof von Facatati-
va, bestätigt, dass diese Organisation in
zahlreichen lateinamerikanischen Län-
dern aktiv ist. Periodisch werden solche
Fälle in verschiedenen Ländern und
durch unabhängige Quellen aufgedeckt,
ohne dass es möglich ist, dieser Organi-
sation das Handwerk zu legen.

Ein Problem der sozialen Gerechtigkeit

Das Argument, eine zu zahlreiche Be-
völkerung wegen scheinbar mangelnden
Ressourcen einzuschränken, zählt nicht.
Denn Lateinamerika besitzt genügend
Ressourcen. Nur müssten sie zugunsten
der Lateinamerikaner selbst ausgebeutet
werden. Dafür gibt es zwei Hindernisse:
Die Oligarchie der Grossgrundbesitzer,
die die unumgänglichen Landreformen
verhindern und die ausländischen Nah-
rungsmittelfirmen, die es vorziehen, für
den Export zu produzieren. Man kommt
zu dem erschütternden Resultat, dass eine
Masse von armen Bauern ohne Land sind
und an Hunger leiden, währendem die
Grossgrundbesitzer die reiche Erde brach
liegen lassen und fruchtbare Plantagen,
die ausländischen Gesellschaften gehören,
riesige Quantitäten von Früchten und Ge-
müsen für den Export produzieren, wobei
der Landarbeiter, der dort angestellt ist,
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nicht genug verdient, um seine Familie
ernähren zu können.

Durch die Realisierung der Agrarreform
würde man den Bauern ohne Land nicht
nur ermöglichen, menschenwürdig zu le-

ben, sondern noch Überschüsse zu produ-
zieren. Durch Zurückgewinnung der Plan-

tagen aus ausländischen Händen könnte
man die Produktion nach den Bedürfnis-
sen der armen Massen ausrichten. Wür-
den diese Reichtümer umverteilt, würde
sich das Einkommen der Bevölkerung he-
ben und die Geburtenrate sinken. Man
hat festgestellt, dass eine angemessen er-
nährte Bevölkerung, deren Zukunft ge-

Wcihbisdhof Anton Gisler von Ghur ge-
hörte während der ersten Jahrzehnte un-
seres Jahrhunderts zu den führenden
Männern der katholischen Schweiz. Als
Theologe, Schriftsteller und geistlicher
Redner hatte sein Name über die Gren-
zen unseres Landes hinaus guten Klang.
Anton Gis'ler wurde am 25. März 1863

in Bürglen geboren. Der begabte Urner
holte seine philosophische und theölogi-
sehe Bildung in Rom (1881—1888). In
der Ewigen Stadt wurde er am 28. Ok-
töber 1887 zum Priester geweiht. Zuerst
wirkte er fünf Jähre in seinem Heimat-
kanton in der Schule und in der prakti-
sehen Seelisorge (1888—1893). Dann
wurde er im Herbst 1893 als Professor
an das Seminar St. Luzi in Ohur berufen.
Beinahe vier Jahrzehnte lieh er seine be-
sten Kräfte der diözesanen Bildungsan-
stalt des Bistums Chur für die Priester
als Professor der Dogmatik und Apolo-
getik. Daneben war er Lehrer der Homi-
letik. Eine Frucht seiner Lehrtätigkeit in
Chur war die in lateinischer Sprache ver-
fasste dreibändige Dogmatik, die nach
Manuskripten herausgegeben wurde
(1902—1904).
Gislers Name wurde aber vor allem durch
sein Werk «Der Modernismus» (Einsie-
dein 1912) bekannt, das in kurzer Zeit
vier Auflagen erlebte. Darin setzte sich
der gelehrte Verfasser mit den Zeitströ-
mungen in theologischen Kreisen ausein-
ander, die unter dem Sammelnamen
«Modernismus» in die Geschichte einge-
gangen sind. Er musste es aber erleben,
dass er selber von «Integralisten» unse-
res Landes des Modernismus verdächtigt
wurde. Doch die Angriffe prallten ab, da
der damalige Bischof Georgius Schmid
(1908—1932) und andere hohe Person-
liohkeiten sich für den Angegriffenen ein-
setzten.

sichert ist, die Tendenz hat, eine niedri-
gere Wachstümsrate zu haben. Das Bei-
spiel von Uruguay in der Zeitspanne 1961
—1971 ist bezeichnend. Die Wachstums-
rate betrug 1,2 % jährlich, war also gleich
wie in der Schweiz. Wenn man aber, wie
dies heute geschieht, die Politik der Aus-
beutung waitentreiibt, verursacht «hos mehr
Elend, mehr Unwissenheit und mehr Kin-
der.

Unsere Zivilisation hat die Sterilisation
der Armen der Behebung der Armut vor-
gezogen und ist nun erstaunt, dass dies

von den Menschen in Lateinamerika nicht
akzeptiert wird. Eric Sottas

GiSler war ein Gelehrter von grosser
S'trählungskraft. Er gehörte zu den Mit-
gründem der «Schweizerischen Rund-
schau», die er während eines Vierteljahr-
hunderts als Hauptredaktor betreute.
Zahlreiche Artikel flössen aus seiner Fe-
der und gaben der Zeitschrift ein hohes
geistiges Niveau. In der Öffentlichkeit
wurde Gisler vor allem durch seine geist-
vollen Reden bekannt, die er an kanto-
nalen und schweizerischen Katholiken-
tagen hielt. Als am Priesterseminar in
Chur das Amt des Regens vakant wurde,
übertrug ihm Bischof Georgius 1913 die-
sen Vertrauensposten. Bis zu seinem Tod
versah Gisler neben der Professur auch
das verantwortungsvolle Amt des Leiters
des Seminars St. Luzi.
So war Regens Gisler der gegebene Mann,
als es sich darum handelte, dem alternden
Diözesanbischof einen Weihbisohof zur
Seite zu geben. Papst Pius XI. ernannte
ihn am 28. April 1928 zum TitularbisOhof
von Mileve und Koajutor des Bischofs
von Chur mit dem Recht der Nachfolge.
Grosse Freude erfüllte ob dieser Emen-
nung vor allem die katholischen Urkan-
tone, denn mit Gisler hätte erstmals ein
Ursdhweizer den Biscfaofsstuh'l des hl.
Luzius besteigen können. Doch schon
nach wenigen Jahren, am 4. Januar 1932,
erlag Weibischof Gisler einem heimtücki-
sehen Leiden.
Seit Weihbischof Gislers Tod sind heute
mehr als vier Jahrzehnte verflossen. Der
Plan, den das Priesterkapitel Uri einst ge-
fasst hatte, eine Biographie des Versterbe-
nen herauszugeben, konnte aus verschie-
denen Gründen nicht verwirklicht wer-
den. An deren Stelle liegt jetzt eine statt-
liehe Gedenkschrift vor, die das Anden-
ken an den grossen Geistesmann festhält*.
Die Initiative dazu war vom gegenwärtig
gen Generälvikar der Urkantone, Kano-

nikus Karl Scheuber, ausgegangen. Das
grösste Verdienst, dass die Gedenkschrift
geschrieben wurde, kommt dem langjäh-
rigen Pfarrer von Erstfeld, Bhrendom-
herr Thomas Herger zu. Er hat im Auf-
trag des bischöflichen Ordinariats Chur
seit 1972 die Materialien zusammenge-
stellt und zum grössten Teil persönlich
verarbeitet. Die Kapitel, in die das Leben
und Wirken Gislers eingebettet sind, hat
er stellenweise zu eigentlichen kirchen-
geschichtlichen Traktaten ausgeweitet.
Welch nachhaltigen Einflüss Gislers Per-
sönlichkeit auf viele Priester bis heute
ausgeübt hat, kann man am besten aus
den Zeugnissen seiner ehemaligen Schü-
1er herauslesen, deren Sprecher der Her-
ausgeber der Gedenkschrift, Thomas
Herger war. Er selbst erlebte das Erschei-
nen des Buches nicht mehr, da ihn Gott
am 24. November 1973 zu sich rief.
Ausser Thomas Herger haben noch an-
dere Autoren an der Gedenkschrift über
Weihbisohof Gisler mitgearbeitet, so P.
Carl Borromäus Lusser OSB, langjähri-
ger Superior in Altdorf; der frühere Kanz-
1er des Bistums Chur, Franz Höfliger, In-
genbohl; Schriftsteller J. K. Scheuber und
Offizial Josef Furrer. Der letzte Bei-
trag behandelt Gislers Bemühungen um
die Gründung einer katholischen Univer-
sität in Luzern. Der Plan, in der Zentral-
Schweiz eine freie katholische Hochschule
ins Leben zu rufen, wurde in den Jahren
1919 bis 1922 nach dem Ersten Weltkrieg
in Luzern von Männern der Wissenschaft
und des politischen Lebens ernstlich er-
wogen. Regens Gisler gehörte zu den
Hauptinitianten. Wenn der Plan auch da-
mais nicht durchgeführt werden konnte,
zeugt er doch von Gislers Weitblick. Heu-
te ist der Gedanke, in Luzern eine Uni-
versität zu gründen, von neuer Aktuali-
tät.

So vermittelt die vor fünf Monaten her-
ausgekommene Gedenkschrift ein ein-
drückliches Bild von der Lebensarbeit
Weihbischof Gislers. Der derzeitige Ober-
hiirte des Bistums Chur, Bischof Johannes
Vonderadh, hat darum auch im Geleit-
wort, dias er der Gedenkschrift auf den
Weg mitgab, den Autoren und den Mit-
arbeitern für ihre wertvollen Dienste ge-
dankt, die sie der Kirche und unserm
Land erwiesen haben. Männer wie Weih-
bisdhof Gisler verdienen es, dass man sie
auch unserer Gegenwart bekannt macht.

Jo/tann Baptist F;7Z/ger

* WezTzbz.vc/zo/ £>r. dnton/as Gz'.v/er 7863—
7932. Führender Theologe und kirchlicher
Schriftsteller im ersten Viertel des 20.
Jahrhunderts. Herausgeber: Thomas Her-
ger, Ehrendomherr, Erstfeld. Mitautoren:
Bischof Johannes Vonderach, Franz Höf-
liger, Carl Borromäus Lusser, Josef Kon-
rad Furrer. Altdorf (UR) Buchdruckerei
Peter Huber, 1974, 186 Seiten. Selbstko-
stenpreis Fr. 25.—. Das Buch kann nur
bestellt werden bei Alois Herger, Ehren-
domherr, St. Raphael, 6460 ^/tdor/.

Eine Gedenkschrift für Weihbischof Gisler
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«Vater der Vertriebenen»

Zum Tode von Weihbischof Adolf Kindermann

Prof. Dr. Adolf Kindermann, Weihbi-
schof von Hildesheim, Titularbischof von
Utimmira, mit Sitz in Königstein / Tau-
nus, ist am 23. Oktober 1974 nach lan-
gern Leiden im Alter von 75 Jahren ge-
storben. Geboren am 8. August 1899 in
Neugrawenwalde, Bistum Leitmeritz,
wurde er am 5. April 1924 zum Priester
und am 8. September 1966 zum Bischof
geweiht. Er war Doktor der Philosophie,
Theologie und beider Rechte und bis zu
seiner Vertreibung Professor an der Theo-
logischen Fakultät der Deutschsprachigen
Universität von Prag.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
fünfzehn Millionen Deutschsprachige aus
ihrer Heimat vertrieben. Mittellos flüch-
teten sie in das durch Krieg und vielfach
auch durch Nachkriegsmassnahmen heim-
gesuchte Deutschland. Den Kampf gegen
das Elend dieser Vertriebenen wagte
Adolf Kindermann in gemeinsamer Ar-
beit mit dem Prämonstratenser Weren-
fried van Straaten, unermüdlich und er-
folgreich insbesondere auch in der Be-
Schaffung materieller Hilfe. Anlässlich
seines goldenen Priesterjubiläums nannte
ihn denn auch Papst Paul VI. «Vater der
Vertriebenen». Eine treffendere Bezeich-

nung hätte für Bischof Kindermann nicht
gefunden werden können.
Adolf Kindermann gelang es, in König-
stein am Taunus, unweit von Frankfurt
am Main, durch die amerikanische Be-
setzungsmacht einen früher als Kaserne
dienenden Gebäudekomplex zu erwerben.
Dieses «Haus der Begegnung» wurde nun
das Zentrum vielseitiger materieller und
geistiger Hilfsaktionen; Sammelort insbe-
sondere für die mit ihren Gläubigen ge-
meinsam vertriebenen Priester, um diese

zum Einsatz in der Vertriebenenseelsorge
zu organisieren. Eine Anzahl moderner
motorisierter Kapellenwagen leisteten
grosse Dienste.
Professor Kindermann gründete in König-
stein ein Gymnasium mit Internat für
Söhne von Heimatvertriebenen sowie ein
Priesterseminar. Im «Haus der Begeg-
nung» wurden ständig Kurse, Tagungen
und Exerzitien abgehalten. So wurde es

immer mehr Treffpunkt verschiedener
und verschiedensprachiger Völkerschaf-
ten, erhielt internationalen Charakter und
wurde Ort internationaler Verbrüderung.
Besonders eindrucksvoll zeigte sich dies in
jener Abendandacht, in der zwanzig und
oft noch mehr Sprachgruppen nachein-
ander das Vater Unser in der eigenen
Sprache laut beteten.
Diese verschiedensprachigen Flüchtlinge
waren meist Opfer von Religionsverfol-
gungen. An ihnen zeigte sich konkret und
anschaulich die Not von Kirche und Reli-

gion in den osteuropäischen Ländern. So

wurde Königstein auch zu einem der wich-
tigsten Informationszentren über die La-
ge von Kirche und Religion in den Ost-
blockstaaten. 24 wohlgelungene Jahres-
kongresse, mit Ausnahme des ersten
sämtliche in Königstein durchgeführt,
«Kirche in Not» befassten sich wohldo-
kumentiert mit diesem Fragenkomplex.

Segnungen und Weihen

Mit etlichen Fragezeichen fanden sich die
Mitglieder der BLK zur 9. Studientagung
vom 25. bis 27. November 1974 im Be-
thanienhaus ein. Das Thema war den Sa-

kramentalien (Segnungen und Weihen)
gewidmet. Es sei hier gleich vorwegge-
nommen: die sach- und fachkundigen
Referate, haben die Fragezeichen schnell
aufgelöst.
Leider war P. Walter Heim, Immensee,
durch Krankheit verhindert, sein Referat
über volkskundliche Erwägungen (Vor-
Stellungen und Erwartungen im christli-
chen Volk) zu halten. Die bibeltheologi-
sehen Überlegungen wurden von Prof.
Rudolf Schmid, Luzern, dargelegt. Segen
(è<?rakô) bedeutet im AT Lebenskraft,
Leben; er drückt ebenso die Zugehörigkeit
und Gemeinsamkeit (mit Gott und den
Menschen) aus. Weihe (Ludôs) besagt die
zeichenhafte Aussonderung für Gott. Das
NT übernimmt weitgehend die alttesta-
mentlichen Vorstellungen. Dabei tritt
Jesus Christus als Segensspender in den

Mittelpunkt. Darum steht jede Segnung
in unlösbarer Verbindung mit Jesus Chri-
stus. Der Segen ist aus der gesamten Of-
fenbarung des AT und NT zu verstehen.

In drei Referaten entfaltete Prof. P. Ja-
kob Baumgartner, Freiburg i. Ue., litur-
gisch-pastoralitheologische Gedanken über
Gestalt, Gehalt und Vollzug der Segnun-
gen in der Kirche. In einem ersten Schritt
skizzierte er die heutige Situation:
Schwund der Zeichen, Kritik der Zei-
chen, Schwächen der Formulare. Auswir-
kung der Säkularisierung, Wiederentdek-
kung der Zeichen. Der zweite Schritt war
der jüdisch-christlichen Tradition gewid-
met. Die frühchristliche Tradition ist dem
alttestamentlichen Erbe der Ü'ra/cc; treu
geblieben: Gott ist der Ur-segen, darum
geziemt ihm Lob und Preis; der Mensch
erfleht und vermittelt Segen. Eine Akzent-

In Königstein befinden sich auch For-
schungsinstitute über verschiedene Völ-
ker, eine reichhaltige Bibliothek und eine

gut geführte Buchhandlung. Es erschei-
nen auch eine Reihe von Zeitschriften und
andere Veröffentlichungen. Die Seele die-
ser Arbeit, der im Westen viel zu wenig
Interesse entgegengebracht wird, war
Adolf Kindermann. Den Jahreskongress
1974 «Kirche in Not» leitete Heinrich
Maria Janssen, Bischof von Hildesheim.
Bischof Adolf Kindermann konnte ihn
nur mehr von seinem Krankenlager aus
verfolgen. AüTr/ai« P/ei//er

Verlagerung fand im Mittelalter statt durch
eine Verlagerung vom jüdischen ins hei-
lenistische und germanische Denken. Die
Folgen waren Bitte (eher Bettelei) statt
Lobpreis und eine verdinglichte Schau,
die dem Aberglauben Vorschub geleistet
hat. Um die Sakramentale richtig zu
verstehen, braucht es das Wissen um die
Gutheit der Schöpfung, der Glaube an
die Erlöstheit der Dinge und die Liebe
zu allem Geschaffenen. Dann wird die
Weitergabe des göttlichen Segens ein
menschlicher Akt, ein gläubiges Tun und
ein bildhaftes Geschehen. Dann wird
selbst die Segnung eines Gegenstandes ei-
ne Glaubenspredigt, eine Begegnung mit
dem Herrn durch personale Bezugsquali-
tät.

Pfarrer Gisep Willimann, Lantsch / Lenz,
war es vorbehalten, über die psychologi-
sehen Aspekte zu referieren und die ar-
chetypische Wirkweise der Symbole nach
Jung, Jaspers, Stähelin und Freud zu un-
tersuchen. Als letzter Referent legte Prof.
P. Dietrich Wiederkehr, Luzern, seine Sa-

kramenten-theologischen Reflexionen
über Wesen und Wirken der Sakramen-
talien dar. Als These analysierte er die
Säkularisierung. Als Anti-these stellte er
die Frage naoh den «Hypothetischen
Atheismus» als Glaubenserfahrung. In
einer 1. Synthese unterstrich er die ob-
jektive theologische Verfasstheit von Welt
und Mensch: Welt als Schöpfung Gottes,
Gottes Vorsehung, ohristologische Ge-
genwärtigkeit des Heils, eschatologische
Verheissung des Heils und Zwischenzeit-
licher Antagonismus des Heils (wLtg und
.-rreû.uaj. In einer 2. Synthese bezog er
sich auf die theologische Verfasstheit von
Welt und Geschichte im Subjekt des

Menschen, d. h. auf den glaubenden Um-
gang mit der Welt: Lob, Vertrauen, Se-

gen als Dank, Hoffnung, Bitte, Geist (an-

Studientagung der Basler Liturgischen Kommission
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statt Fleisch). Hier liegt der Bereich der
Sakramentale.
Das Studium der Grundlagen war das

Nahziel der Tagung. Über das Fernziel
— Übernahme des offiziellen deutsch-

sprachigen Benedictionale oder Schaf-

fung eines schweizerischen Benedictio-
nale — müssen sich alle Seelsorger Ge-
danken machen. Fe/z'x Dz7ßer

Hinweise

Zur liturgischen Gestaltung des

8. Weltfriedenstages

Der Weltfriedenstag wird am 1. Januar
1975 gefeiert. Er kann in den Pfarreien
unseres Landes aber auch am 1. Sonntag
im Neuen Jahr gefeiert werden.
Das Thema heisst: Versöhnung — der
Weg zum Frieden.

1. Entwurf einer «Messe für den Frieden»

a)£/nzwg; KGB 462/755/607; Psalm
KGB 61 / 24.

b) ßegrÜMizng; Das Thema des Heiligen
Jahres wird schon am 1. Tag aufgenom-
men. Schwerpunkt der Jahresarbeit könn-
te der «Dienst der Versöhnung» sein. Ein
Neues Jahr — ein versöhnendes Jahr.

c) Lesungen: 2 Kor 5,16—21; Rom 5,

1—11; Kol. 1,15—23; Apg 7,17—29; Job
3,22—30; Lk 6,27—38.

d) Die Fürbitten können jene Situationen
der näheren und weiteren Welt in denen
die Notwendigkeit der Versöhnung er-
kannt ist, dem Erbarmen Gottes und dem
versöhnenden Dienst der Kirche vortra-
gen.
e) Der Abendmahlsbericht kann auch als
ein Angebot Jesu im. Dienste der Versöh-
nung verstanden werden.

f) Der Friedensgruss und der Kom-
munionempfang stehen im besonderen
Dienst der Versöhnung der Teilnehmer
an der Gottesdienstfeier.

2. Eine Predigtskizze
FvangeZz'zz/n: Lk 1,26—38

TTzenza; Die Strategie der Versöhnung —
oder — wie ist Versöhnung zu ermögli-
chen, um auf dem Weg zum Frieden vor-
wärts zu kommen.

Grundgedanke; Versöhnung ist gegensei-
tige Zustimmung. Gott hat Maria befä-
higt seinem Plan frei zuzustimmen. So
haben auch wir Menschen einander in der
Gewährung der Freiheit die gegenseitige
Zustimmung zu ermöglichen und in der
Kraft des Vertrauens den Mitmenschen
zum Versöhnenden JA zu befähigen.
Au/weis; a) Wie oft und wo geben wir all-
täglich unsere Zustimmung (Erarbeitung
der Erfahrungsgrundlage).

b) Es gibt in unserem Leben oft eine uns
diktierte Zustimmung. Das kann Täu-
schung sein, ist aber auch Wirklichkeit.
Manchmal müssen wir JA sagen, ob wir
wollen oder nicht (Beispiele).

c) Es gibt in unserem Leben auch die
schleichende Zustimmung. Jenes JA ohne
Konsequenzen, man meint JA gesagt zu
haben und hat es doch nicht.

d) Es gibt auch das marianische JA, das
Gott in Maria frei bewirkte und das wir
einander vermehrt zugestehen sollten,
weil es uns zum Frieden führt.
1.Wie hat Gott gefragt? Die Textanalyse
zeigt: sachte, befreiend, ohne Druck, er-
wartungsvoll.
2. Der Mensch (Maria) wird in die Part-
nerschaft geführt.
3. Fürchte dich nicht.
4. Für die anstehenden Probleme gibt es

Lösungen.
5. So anerkannt, kann Maria JA sagen
und frei sein.

e) Wo können wir unter den Menschen
das marianische JA entdecken? Das ge-
genseitiige JA-Wort der Brautleute lässt
es erahnen.

f) Wo können wir nun in der folgenden
Zeit einander dieses marianische JA zu-
gestehen? In der Erziehung, in der Part-
nerschaft, in den Gruppen — so sind wir
versöhnend auf dem Weg zum Frieden.

3. Weitere spezifische Hilfsmittel

Katholische Radiopredigten 1974 / Sep-
tember, herausgegeben von der kath. Ar-
beitsstelle für Radio und Fernsehen Zü-
rieh, Rani'sius Verlag Freiburg.
Magnus Löhrer: «Versöhnung und kirch-
liehe Konflikte» SKZ Nr. 46/1974, S.

752—756;
Pax Christi, Rundbrief Nr. 4 / 1974;
Hirtenschreilben der Schweizerischen Bi-
schöfe zum Eidgenössischen Dank-,
Buss und Bettag 1974;
Die päpstlichen Schreiben vom 25. Mai
1974 «Apostolorum Limina» und 8. Juni
1974 «Die Kirche ist Gemeinschaft».

T/ans Lew

Publikationen für den gottesdienst-
liehen Gebrauch

7. Die Feier der Swsse

Als Studienausgabe ist die deutsche Über-
setzung des Bussordo erschienen (134 Sei-
ten). Nach einer pastoralen Einführung
enthält das Buch die Riten für die ver-
schiedenen Formen der Spendung des
Bussakramentes. Die Bischöfe wünschen,
dass bei Bussfeiern mit sakramentaler
Generalabsolution diese offizielle Aus-
gäbe benützt wird (vgl. SKZ Nr. 49 /
1974, S. 807). Das Rituale enthält auch
eine Vielzahl von Auswahltexten für die

Einzelbeichte und für die Bussfeier. In
einem Anhang werden Modelle für Buss-
gottesdienste angeboten (allgemein, in der
Fastenzeit, im Advent; für Kinder, für
Jugendliche, für Kranke).
In der SKZ Nr. 45/ 1974, S. 733—735,
sind die Weisungen der Schweizerischen
Bischofskonferenz über die Busse er-
schienen. Vergleiche dazu auch den Er-
lass der Bischöfe von Basel, Chur und St.

Gallen (SKZ Nr. 49 / 1974, S. 807). Eine
Handreichung zum Bussordo ist in Vor-
bereitung.

2. Die ßean/tragzzng von Lektoren, A ko-
Zyßzen zznc/ Komm«nz'on/ze//ern

Dieses Rituale (60 Seiten) enthält im er-
sten Teil die apostolischen Schreiben
«Ministeria quaedam» über die Neuord-
nung bestimmter Dienste und «Ad pas-
cendum» über das Diakonat. Als Riten
werden angeboten: Beauftragung zum
Lektorendienst, Beauftragung zum Ako-
lythendienst, Aufnahme unter die Kandi-
daten für Diakonat und Presbyterat so-
wie das Zölibatsversprechen. Der zweite
Teil, der einigen Pfarrern gute Dienste lei-
sten kann, handelt über die Beauftragung
von Kommunionhelfern. Er enthält die
Instruktion über die «Erleichterung des

Kommunionempfanges bei bestimmten
Anlässen» und einen Modell-Ritus für die
Beauftragung von Kommunionhelfern.

5. Nock nz'c/z/ erjckz'enen

Entgegen der Ankündigung im Direkto-
rium 1975 (Pastoralliturgische Hinweise,
S. 12—34; Bücherliste S. 147—148) sind
noch nicht erschienen: Heiligenlektionar,
Handreichung zum Bussordo, Feier der
Krankensalbung.

a) Das Lekßonar F «Feste zznt/ Gedenk-
tage der 7/ez7z'gen» kann leider auch dieses
Jahr an den drei nachweihnächtlichen
Heiligen-Festtagen noch nicht benützt
werden. Für die Gottesdienste vom 26.
bis 28. Dezember müssen also die Lesun-
gen auf Grund der im Direktorium an-
geführten Schriftstellen in der Bibel ge-
sucht werden. Selbstverständlich kann
man auch die bisherigen Perikopen be-
nützen. Das Liturgische Institut ist dank-
bar, wenn dieses Jahr entrüstete Protest-
briefe, man habe in keinem der sieben
Lektionare die Lesungen gefunden, aus-
blieben.

b) Die T/ant/rez'c/zzzng zum ßits.vort/t> dürf-
te auf die Fastenzeit bereit sein. Sie wird
entweder allen Geistlichen zugestellt oder
angekündigt.

c) Das Nichterscheinen der deutschen
Studienausgabe der «Fezer t/er Kranken-
sa/kzuzg» wächst sich allmählich zu einer
peinlichen Situation aus. Es ist sehr zu
bedauern, dass dieser für die neue Sinn-
gebung des Krankensakramentes so wich-
tige Ritus aus mehr oder weniger durch-
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sichtigen Gründen nicht erscheinen kann.
Der Ritus hätte schon anfangs 1974 ge-
druckt sein können, doch Hess sich die
Glaubenskongregation gründlich Zeit und
hat dann schliesslich die von allen Bischö-
fen des deutschen Sprachraums appro-
bierte Spendeformel nicht konfirmiert.
Eine Neuübersetzung, die an der gemein-
samen Bischofskonferenz in Salzburg ge-
nehmigt wurde, liegt gegenwärtig wieder-
um in Rom und harrt der Erledigung.

4. Private Ausgaben

Es sei noch auf zwei Bücher hingewiesen,
die eben zur Besprechung eingetroffen
sind und die wertvolle Dienste leisten
können. Neben der von den Liturgischen
Instituten herausgegebenen «Feier des

Heiligen Jahres» erschien: Ger/tard
Lüerte, «Gottesdienste /ür das //ei/ige

Amtlicher Teil

Für alle Bistümer

Das Epiphanieopfer der Schweizer
Katholiken

(«Dreikönigsopfer»)

Das Epiphanieopfer 1974 für Almens
(GR), Le Crêt (FR) und Molino Nuovo
(TI) hat bis heute Fr. 576 545.47 erge-
ben. Wir verdanken herzlich diesen sehr
beachtlichen Betrag! Für 7975 empfehlen
wir dem Wohlwollen der Schweizer Ka-
tholiken:
1.: TGeinwange« (LG). Diese finanz-
schwache Landpfarrei zählt 800 Katholi-
ken. Von den veranschlagten Fr. 800 000.-
für die notwendige, ausführungsreife Kir-
chenrenovation fehlen noch Fr. 450 000.-.
Dazu kommt eine noch zu tilgende Schuld
von der Pfarrhausrenovation im Betrag
von Fr. 250 000.-.

2.: Les Marécottes (FS) (Pfarrei Salvan,
bei Martigny). Die bisherige Bergkapelle
(1902) befindet sich in schlechtem Zu-
stand und ist für die 1200—1500 Touri-
sten ungenügend. Gegen eine Vergrösse-
rung sprechen praktische und ästhetische
Gründe. Die Kosten werden sich auf ein
Vielfaches der vorhandenen Fr. 100 000.-
belaufen, und die kleine Berggemeinde ist
durch Lawinenverbauungen und andere
Projekte überfordert.

3.: Per/y-Certoux (GE) (Pfarrei Config-
non). Bis vor kurzem stand für die 800
Katholiken eine Kapelle mit nur 50 Plät-
zen zur Verfügung. Der Bau einer be-
scheidenen Kirohe, die der rasch wach-
senden Bevölkerungszahl Rechnung trägt,
war unumgänglich. Sie kam auf 1,2 Mio.
zu stehen, was die geringen finanziellen

7aür» (Rex-Verlag, München / Luzern,
104 Seiten). Das Buch enthält Texte,
Schriftlesungen, Gebete und Fürbitten,
welche direkt in den Gottesdienst über-
nommen oder aber — was besser wäre,
der jeweiligen Situation angepasst werden
können.
«Pujjgotteydiensfe /ür JFeiBnac/üe« and
Ostern» heisst ein Buch von /ose/ Pom-
mer (Rex-Verlag, Luzern / München, 118

Seiten). 12 Modelle aus der Praxis für die
Praxis «bieten Geistlichen und engagier-
ten Laien eine gute Anleitung, wie man
die Bussfeier der vorgegebenen Situation
angepasst gestalten kann» (Verlagsankün-
digung).
Diese beiden letztgenannten Bücher kön-
nen nur im Buchhandel bezogen werden;
die andern Schriften sind auch beim Li-
turgischen Institut (Gartenstrasse 36,
8002 Zürich) erhältlich. JFa/ier vo« drx

Möglichkeiten der Pfarrei Confignon bei
weitem übersteigt.
Die genannten Pfarreien werden mit je
einem Drittel des (Brutto)-Ergebnisses
bedacht, zur Hälfte à fonds perdu. Die
übrige Hälfte kommt nach Ablauf von
zehn Jahren wieder anderen bedürftigen
Pfarreien (als ebenfalls zinsloses) Darle-
hen zu.
Für alles edle Verständnis und Wohlwol-
len wünschen wir, auch im Namen der,
hoffnungsvoll dem Epiphaniesonntag ent-
gegenblickenden, bedrängten drei Pfar-
reien, in Dankbarkeit die Wohltat reichen
Gottessegens!

Die Pcüweizer Pisc/tö/e

Interdiözesane Kommission für
Weiterbildung der Priester (IKWP)

Theologisch-pastoraler Weiterbildungs-
kurs im «Haus der Begegnung»
Bethanien, St. Niklausen
vom 6. bis 10. Januar 1975

Tüema: Persönliches Beten im kirchlichen
Dienst.

Programm:
Montag, 6. Januar
Gehet und Lehen:
Thesen, Beziehungen, Beispiele, Möglichkei-
ten. Prof. Dr. Dietrich Wiederkehr.

Dienstag, 7. Januar
Lüeo/ogPc/ie Proh/eme heutige« Betens:
Referat und Diskussion Theologische Ana-
lyse vorgeformter alter und neuer Gebete.
Prof. Dr. Dietrich Wiederkehr.

Mittwoch, 8. Januar
Kreativität und Gehet:
Uber das Beten sprechen und beten. Das
kreative Sprach- und Gebetsverhalten (mit
konkreten Übungen). Die Beurteilung von

Kindergebeten (mit Übungen). Lie. phil.
Fritz Oser.

Donnerstag, 9. Januar
Gehet und 77e/enpyycüo/ogie:
Gebetsschwierigkeiten — tiefenpsychologisch
betrachtet. Religiöse Erfahrung — tiefen-
psychologisch gesehen. Josef Biner, Priester
und dipl. analyt. Psychologe.

Freitag, 10. Januar
0//izi'um und persönliches Pete«:
Aussprache mit Bischof Dr. Anton Hänggi.
Kursevaluation. Gemeinsame Eucharistie-
feier mit dem Bischof.

d rheitsweise:
Die Kursarbeit soll vom Gedanken der Krea-
tivität geleitet werden. Das Aufnehmen von
Informationen, das Arbeiten in Gruppen
und betendes Handeln sollen einander sinn-
voll ergänzen. Durch eigenes «Mit-Handeln»
wird es den Teilnehmern erfahrbar, wieviel
wirklich möglich ist.

Kurs/eiter:
Dr. Paul Zemp, Präsident IKWP, Priesterse-
minar Luzern.

Peg/«« des Kurses:
Montag, den 6. Januar 1975, 16.00 Uhr.
Schluss des Kurses:
Freitag, den 10. Januar 1975. 16.00 Uhr.
Das Tagesprogramm sieht genügend Zeit vor
für die Feier der Eucharistie, für das ge-
meinsame und private Beten sowie für das
brüderliche Gespräch, für Ruhe, Entspan-
nung und Geselligkeit.

dnme/dungen sind bis spätestens 11. Dezem-
ber 1974 zu richten an:
P. Josef Scherer, Sekretär IKWP, Provinzial-
rat Oberdorf, 6106 Werthensten (LU), Tele-
fon 041 - 71 19 10.

Besondere Bemerkungen:
1. Die Anmeldung versteht sich für den gan-

zen Kurs. Die durch den Kurs verhinder-
ten Religionsstunden können ausfallen.

2. Die Teilnehmer werden höflich gebeten,
das neue Stundenbuch mitzunehmen.

3. Der Preis für Kost und Logis von Fr.
126.— kann während des Kurses bezahlt
werden. Die Kurskosten trägt die IKWP.

4. Weitere Auskünfte erteilt der Sekretär der
IKWP, P. Josef Scherer, 6106 Werthen-
stein.

Bistum Basel

Diakonatsweihe im Seminar St. Beat,
Luzern

am 4. Adventssonntag, dem 22. Dezem-
ber 1974, im Seminargottesdienst um
10.00 Uhr erteilt Bischof Dr. Anton
Hänggi 16 Kandidaten die Diakonats-
weihe:

1. Für den kirchlichen Dienst in der Diö-
zese Basel: Paumherger Alois, von Bai-
terswil (TG); Pruhwiler /ose/, von Wie-
zikon (TG); Krieger Peiner, van Gelsen-
kirchen (BRD); Poehrig Pau/ Louis, von
St-Louis (FR); Püed/ Leo, von Liestal;
Putz Pau/, von Bern (St. Marien); Schihli
Pernhard, von Schwyz; JFirth O/ümar,
von Solothurn.

2. Für den kirchlichen Dienst als Franzis-
kaner der Provinz Mostar in Kroatien:
Pagaric Mirko, von Mesihovina; Coric
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S/M, von Zitomis'lici; jVaic T/Aom/r, von
Drinovci; Penava /erko, von Broanac;
Saravanja Ilija, von Liistica (alle 5 been-

den ihr Theologiestadium nächsten Som-

mer in Luzern).
3. Für den kirchlichen Dienst in der
Schweizerischen Missionsgesellschaft
Bethlehem: Sc/Mnenèerger /ose/, von De-
gersheim (SG).

4. Für den kirchlichen Dienst als Domini-
kaner der Schweiz. Provinz: 7>aa//er Po-
/and, von Bern (Dreifaltigkeit).
5. Für den kirchlichen Dienst als Bene-
diktiner des Klosters Einsiedeln: Sc/tu/er

Ernst, von Unterägeri (ZG).

In der gleichen schlichten Feier erteilt der
Bischof die Admissio — die liturgische
Aufnahme unter die Kandidaten zum
kirchlichen Dienst (früher: Tonsur) — an
9 Kandidaten. Am Vorabend, dem 21. De-
zember 1974, wird der Bischof 13 Kandi-
daten die Sendung in Lektorat und Ako-
lythat geben.

Otto Moosèrngger, Pegen.s

Bistum Chur

Priesterweihe

Ddözesaflibischof Dr. Johannes Vonder-
ach weihte am 7. Dezember 1974 in der
St. Luzikirche in Chur A//red .S'c/t/itz, von
Bachs (ZH), zum Priester. Herr Schütz
hat seine Tätigkeit als Vikar in Davos-
Platz bereits aufgenommen.

Bischöfliche Funktionen

Am 8. Dezember 1974 konsekrierte der
Herr Diözesanbischof die neue Kirohe
und den Altar in Zün'c/t Le/mZ>ac/t zu
Ehren der Mutter Gottes unter dem Titel
«Maria Hilf». Reliquien des Altars: Fide-
Iis von Sigmaringen und Felix.
Am 15. Dezember 1974 konsekrierte der
Herr Diözesanbischof die neue Kirche
und den Altar in Pegenj-c/or/. Kirche und
Altar sind dem Hl. Mauritius geweiht.
Reliquien des Altares: Fidelis von Sig-
maringen und Deusdedit.

Ausschreibungen

Infolge Demission des bisherigen Inha-
bers, Pfr. Em// TVamger, wird die Pfarr-
stelle Siä/a zur Wiederbesetzung ausge-
schrieben. Interessenten wollen sich bis
zum 16. Januar 1975 melden bei der
Personalkommission des Bistums Chur,
Hof 19, 7000 Chur.

Infolge Demission von Pfr. /osep/t ScM-
/er wird die Pfarrstelle 77zaZw/Z zur Wie-
derbesetzung ausgeschrieben. Interessen-
ten wollen sich bis zum 16. Januar 1975
melden bei der Personalkommission des
Bistums Chur, Hof 19, 7000 Chur.

Ernennungen

Z/o/j Mat/, bisher Vikar der Pfarrei Ma-
r/a EoHrcZes, Zürich, wurde am 17. De-
zember 1974 zu dessen Pfarrer ernannt.

P. Po/and Pertac/z OFMCap. wurde von
seinen Ordensobern für eine andere Auf-
gäbe zurückberufen. Seine Stelle als
Pfarr-Viikar in Malans übernimmt P.
Eeoaz Petsc/zart OFMCap. Amtsantritt
am 22. Dezember 1974.

P. T/zomaj Ee/Tzazic/es MSFS wurde am
17. Dezember 1974 zum Vikar in Davos-
Platz ernannt.

P. Mazt/n Ha/zert MzzWerv CSSR wurde
zum Hausgeistlichen bei den Schwestern
vom Hl. Kreuz in Ingenbohl ernannt.

0.yvvaW PrzercZz/z/zZ, dipl. Theol. und dipl.
Katechet, wurde vom Bischof auf den
1. Januar 1975 zum Direktor der Arbeits-

Vom Herrn abberufen

Dr. Paul Bernardi SMB, Professor, Tokio

Der Tod hat in den letzten Jahren klaffende
Lücken in die Immenseer Missionsgesell-
schaft gerissen. In seiner Art ist auch Prof.
Paul Bernardi unersetzlich. Er stammte aus
Herisau, wo er am 10. Juli 1917 geboren
wurde. Italienisches Blut und appenzellische
Wesensart vereinten sich in ihm, und Span-
nung und Harmonie prägten einen echten
Charaktertyp aus. Paul trat 1935 als gelern-
ter Maurer in die 3. Klasse des Gymnasiums
Immensee — damals noch Missionsschule
— ein. Er zeichnete sich durch verantwor-
tungsbewusste, zielstrebige und harte Arbeit
aus, die er, wie er zu betonen pflegte, in der
Maurerlehre gelernt hatte.
Paul hatte vom Bau ins Gymnasium gewech-
seit, um Missionar zu werden. So trat er
denn nach der Matura ins damalige Mis-
sionsseminar Schöneck NW (heute in Lu-
zern, Gibraltarrain) ein. Auch hier blieb er
seiner nüchternen, harten, auf keine Schein-
erfolge abzielenden Arbeitsweise treu. Er
war trotzdem kein sturer «Büffler», sondern
fand immer wieder Zeit und Musse für die
Muse und vor allem für anregende und auf-
munternde Gespräche von Mensch zu
Mensch. Er bemühte sich selbstlos um jeden
seiner Kollegen und schrieb ihnen während
der Aktivdienstzeit die Vorlesungen mit. Da-
bei entdeckte er vermutlich auch sein Cha-
risma für die akademische Lehrtätigkeit.
Nach der Priesterweihe am 30. März 1947
kam der Neupriester zunächst für ein Jahr
als Lehrer ans Gymnasium Immensee, be-
vor er die katholische Universität Wa-
shington für das weiterführende Theologie-
Studium bezog. Man hörte nun in der Hei-
mat eigentlich nicht mehr viel von ihm, aber
um so mehr über ihn. Nach einem ausge-
zeichneten Doktorat übersiedelte er nach
Japan. Ohne Romantik, aber mit einem un-
erhörten Engagement stellte er sich auf seine
missionarische Aufgabe ein. Und mit einer
Härte und Konsequenz, die kein anderer mit-
halten konnte, arbeitete er sich in die japa-
nische Sprache und Schrift ein.
Von Anfang an war es dem Neumissionar
klar, dass man in Japan nicht auf zahlen-
mässigen Erfolg aus sein darf. Durch eine
wissenschaftlich hochqualifizierte Lehrtätig-

stelle Jugend + Bildurags-Dienst, Zürich,
ernannt.
Direktor Jm//i« Jos. T/u/zer hat die Lei-
tunig der Schweizer Kongregationszen-
traie aus gesundheitlichen Gründen ab-
gegeben. Er bleibt Direktor des Schwei-
zer Jugend- und Bildungs-Zentrums in
Einsiedeln.

Die Kongregationszentrale wird umstruk-
tariert in die Arbeitsstelle Jugend +
Bildungs-Dienst mit zustätzilichem Auf-
gabenbereich. J. Huber bleibt Mitarbeiter
dieser Arbeitsstelle.

Sitzungen des Priester- und Seelsorgerates
im Jahr 1975

Prier/ezrat: 29. Januar 1975, 11. Juni
1975,1. Oktober 1975.

See/jorgeraf: 8. März 1975, 21. Juni 1975,
8. November 1975.

keit, sehr bald an verschiedenen Hochschu-
len. durch sein Leben und seine Arbeit, ver-
suchte er unaufdringlich für den Geist christ-
licher Liebe und Freiheit Zeugnis abzulegen.
Ein Oberer bescheinigt ihm: «Das ist ihm
in einer Art und Weise gelungen, wie es nur
wenigen gegeben ist.» Seine Religiosität war
ebenso unaufdringlich wie sein ganzes We-
sen. Die grossen Lehrmeister der Mystik,
insbesondere die Grosse und die Kleine hl.
Theresia, prägten sich seit der Seminarzeit
in seiner Spiritualität aus.
Prof. Bernardi dozierte zuletzt an der japa-
nischen Abteilung der Sophia Universität in
Tokio deutsche Sprache und Literatur und
Ethik, an der internationalen Abteilung
Philosophie und Religionswissenschaft. Da-
neben unterrichtete er aber an mehreren
Hochschulen medizinische Ethik, und auf
diesem Gebiet leistete er wahre Pionierar-
beit. Die Bedeutung der ärztlichen Ethik
dürfte ihm in den USA aufgegangen sein.
In Japan, wo es vielfach an jeglicher weit-
anschaulicher und ethischer Grundbildung
der angehenden Ärzte fehlt, erwiesen sich
die medizinethische Forschung und Lehre
als dringende Notwendigkeit.
Prof. Bernardi fand die Unterstützung des
Rektors der Ärztehochschule in Morioka,
Prof. Shinohara, der in Deutschland studiert
hatte. Aus seinen Vorlesungen wuchs das
Lehrbuch über die medizinische Ethik her-
vor, und der Autor erhielt die Ernennung
zum ordentlichen Professor für dieses Fach.
Prof. Bernardi wurde auch vom Präsidenten
der japanischen Ärztegesellschaft, Prof. Ta-
kemi, unterstützt. Das Lehrbuch fand Aner-
kennung und erschien regelmässig in Neu-
auflagen. Innerhalb der Ärztegesellschaft
wurde eine eigene Studiengruppe für medi-
zinärztlicbe Fragen gegründet. Prof. Bernar-
di erhielt Lehraufträge auch an der Kitasato
Universität, der berühmtesten privaten
Ärztehochschule des Landes, und an weite-
ren medizinischen Fakultäten. Er hatte
schliesslich ein herkulisches Mass an Arbeit
zu bewältigen.
Am 10. September 1974 musste er eine Vor-
lesung an der Sophia Universität wegen star-
ken Schmerzen und Müdigkeit vorzeitig ab-
brechen. Noch am gleichen Tag wurde er
von einem Herzinfarkt und einer Gehirn-
embolie getroffen. Trotz bester Pflege im
katholischen Seibo Byoin Spital, wo sich
auch Prof. Takemi und der Leibarzt des
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Kronprinzen um ihn bemühten, war das Le-
ben von Prof. Bernardi nicht mehr zu ret-
ten. Am 5. November 1974 verschied er,
ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu ha-
ben.
In seinem Gedenkwort beim Gedächtnisgot-
tesdienst in Immensee, dem etliche Gedan-
ken dieses Nachrufes entnommen sind, sagte
Generalvikar Dr. Jakob Crottogini, ein Klas-
senkamerad des Verstorbenen: «Ein Hebens-
würdiger, gütiger Mensch, ein stets hilfsbe-
reiter Mitbruder, ein grosser Geist, der all
seine ausserordentlichen Fähigkeiten in den
Dienst Gottes und der Mitmenschen stellte,
hat uns verlassen Paul Bernardi hat ein
äusserst intensives Lehen gelebt, ein geistig-
geistliches Werk aufgebaut und uns ein Bei-
spiel gegeben als Mensch, Mitbruder und
Missionar, das uns alle verpflichtet.»

Wa/Ier Heim

Josef Portmann, Pfarrer, Knutwil LU
Vor bald 50 Jahren sind wir einander zum
erstenmal begegnet, damals als Studenten
am Kollegium in Stans. Die letzten 8 Jahre
waren wieder so etwas wie Weggefährten
und Nachbaren in der Seelsorge: der Pfar-
rer von Knutwil und der Pater vom nahen
Kapuzinerkloster Sursee.
Josef Portmann erblickte das Licht der Welt
als ältestes von 8 Kindern, am 24. März 1912
in Escholzmatt. Seine Eltern waren einfache,
arbeitsame Bergbauern. Die jüngern Ge-
schwister halfen mit den Eltern, dass der
grosse Bruder studieren konnte; so trat er
nach dem Besuch der Primär- und Sekundär-
schule in Escholzmatt ins Kollegium der
Kapuziner zu Stans ein. Sie bildeten eine
kleine «Entlebucher-Kolonie»: der verstor-
bene Josef Portmann und vier oder fünf an-
dere Mitstudenten aus dem Entlebuch und
aus Escholzmatt. Nach ausgezeichneter Ma-
tura 1934 finden wir Josef Portmann in den
Priesterseminarien von Luzern und Solo-
thurn, dazwischen zwei Jahre bei den Jesui-
ten am Canisianum in Innsbruck. Am 29.
Juni 1939 wurde er durch Bischof Franzis-
kus von Streng zum Priester geweiht und
feierte in seiner Heimatpfarrei am 25. Juli
1939 die Primiz. Als der Neupriester seinen
ersten Seelsorgeposten als Vikar an der St.-
Karli-Pfarrei in Luzern antrat, war eben der
Zweite Weltkrieg ausgebrochen. So wurde
der Anfänger in der Pastoration gleich mit
vielen zusätzlichen Problemen konfrontiert.
Vikar Portmann fand sich erstaunlich gut
zurecht in der Stadt-Seelsorge, in treuer Kol-
legialität mit zwei andern Vikaren, unter
dem gütig-weisen Regiment von Stadtpfarrer
Moos, der als «Vaterfigür» im besten Sinne
des Wortes unter dem Stadtklerus hervor-
stach. Genau ein Jahrzehnt schenkte Vikar
Portmann der St.-Karli-Pfarrei, bis der Ruf
des Bischofs an ihn erging, die Pfarrei Knut-
wil im Luzerner Surental zu übernehmen.
Es ist heute noch eine ausgesprochene
Bauerngemeinde; die wenigen Werktätigen
gehen auswärts zur Arbeit. Pfarrer Port-
mann war kein Mann äusserer Betriebsam-
keit und Geschäftigkeit. Er wirkte mehr nach
innen, zum soliden Aufbau einer treu katho-
lischen Pfarrfamilie. Was aber an zusätzli-
chen Aufgaben an ihn herantrat, das meister-
te er mit seiner typisch entlebucherischen
Bedächtigkeit und Klugheit: die Ablösung
des Kollaturrechtes vom Staat an die Ge-
meinde. Dann vor allem die Aussenrenova-
tion der mächtigen Pfarrkirche, und ganz
am Rande auch noch die Pfarrhaus-Reno-
vation. Im Dekanat ehrte man ihn mit dem
Amt des Kammerers des Priesterkapitels
Sursee. Im Vorstand des Erziehungsheimes
St. Georg Bad-Knutwil sprach er als Orts-
pfarrer ein gewichtiges Wort mit. Dieses
Heim machte Pfarrer Portmann allerdings

in den letzten Jahren die schwersten Sorgen,
da sein Fortbestand gefährdet ist, aus Grün-
den von Personalmangel und finanzieller
Krise.
Was mich am Verstorbenen bis zu seinem
Tode beeindruckte: er hat im vertrauten Ge-
sprach nie geklagt über seine Pfarrei! Im Re-
ligionsunterricht gab es nie die geringsten
Schwierigkeiten, die Kinder hingen an ihm
und gingen gern zu ihm in die Schule. Er
war glücklich über das tadellose Verhältnis
im Kirchgemeinderat, mit der Lehrerschaft.
Dem Kirchenchor und Mütterverein schenk-
te er besondere Aufmerksamkeit. Das gute
Einvernehmen zwischen Hirt und Herde wur-
de nie ernstlich gestört. So verliess er seine
Pfarrei in einem friedlichen, wenn auch
plötzlichen Tod, er hinterlässt sie dem Nach-
folger im Frieden und wohlbetreut. Und das
ist doch auch ein Ehrenzeichen am Grabe
eines edlen Priesters und eifrigen Seelsor-
gers.
Schwer aber hat Pfarrer Portmann an der
Krise der Kirche gelitten. Und es war nicht
leicht, seine Befürchtungen zu beschwichti-
gen. Dazu kamen gesundheitliche Störungen:
vor 7 Jahren ein Herzinfarkt, von dem er
sich zwar erstaunlich gut erholte. Vor 2 Jah-
ren aber stellten sich neue Krisen ein, die
ständige, ärztliche Kontrolle erforderten.
Aber er harrte auf seinem Posten aus, und
hat buchstäblich seine ganze und letzte Le-
benskraft für seine Gemeinde aufgezehrt.
Am 29. November 1974 schlummerte er am
Bürotisch ein, um nicht mehr zu erwachen:
eine Herzschwäche hatte das plötzliche Ende
herbeigeführt. Nun ruht, was sterblich an
ihm, dem «Heimweh-Entlebucher», war, da-
heim auf dem Friedhof zu Escholzmatt, im
Familiengrab neben Vater und Mutter selig.
Eine grosse Trauergemeinde erwies dem Ver-
storbenen die letzte Ehre: Dekan Eduard
Jund und der Kirchgemeindepräsident von
Knutwil sprachen Gedenkworte im Namen
von Klerus und Pfarrei. Der Tod hat Pfarrer
Portmann zwar plötzlich, aber nicht unvor-
bereitet gefunden: repentina mors — cleri-
corum sors. Der Herr vergelte seinem treuen
Diener mit dem ewigen Lohn, was er für
IHN auf Erden in seinem Reich der streiten-
den Kirche Gutes gewirkt hat.

Renward Fischer

Neue Bücher

Liturgisches /ahrftuch. Vierteljahresschrift
für Fragen des Gottesdienstes. Herausgege-
ben vom Liturgischen Institut Trier. Verlag
Aschendorff in Münster/Westfalen. Bände
20 und 22 (1970, 1972).
Das Liturgische Jahrbuch (LJ), dessen erstes
Vierteljahresheft im Frühjahr 1951 heraus-
kam, entstand aus einem pastoralliturgischen
Anliegen heraus. Es sollte zum «Jahrbuch
für Liturgiewissenschaft» (später: «Archiv
für Liturgiewissenschaft») eine Ergänzung
sein und «die wissenschaftlichen Ergebnisse
für die Befruchtung des liturgischen Gottes-
dienstes nutzbar machen» (Vorwort, 1/1951).
Schon bevor das Zweite Vatikanische Konzil
die Bedeutung und Wichtigkeit der Liturgie
innerhalb der pastoralen Arbeit betonte, war
es dem damaligen Herausgeber klar gewor-
den, dass die Priester in der Seelsorge An-
leitungen brauchen, um ihre Gläubigen in
den rechten Sinn und Vollzug der Liturgie
einzuführen. Zugleich hat sich das LJ zum
Ziel gesetzt, über die wichtigsten Veröffent-
lichungen zu berichten und Einblick zu ge-
währen in das wissenschaftliche und prak-
tische Bemühen um den Gottesdienst. Es bil-
det also eine Brücke zwischen den theore-
tisch-wissenschaftlichen Schriften und der
unmittelbar auf die Praxis ausgerichteten

Personalnachrichten

Missionsgesellschaft Immensee

Neue Lei/er von Regionen: Popayàn (Ko-
lumbien): /1/ois Wo//i'sèerg aus Neuenkirch
(LU), bisher Pfarrei St. Michael Bogota;
«Heimatregion»: /ore/ Kaiser aus Wil (SG),
bisher Missionsseminar Schöneck - Luzern.
Mmions/ians /mmensee: interimistischer Di-
rektor /ose/ Kaiser aus Wil (SG).
Mi'ssionsdiens/: Rhodesien: 77ioni Wicki aus
Entlebuch; Taiwan: /ose/ A/ei/i aus Muo-
len; Ernst Ü6e/mann aus Basel, bisher Re-
gens des Missionsseminars Schöneck - Lu-
zern; Kolumbien (deutsche Pfarrei St. Mi-
chael Bogotà): rlnton Kra/tenmacher aus Zü-
rieh, bisher Direktor des Missionshauses
Immensee.
Zenlra/verwa/lung, «Missionsressort» : /go
Gassner aus Flums, bisher Missionar in Tai-
wan. Waiter Heim

Zeitschrift «Gottesdienst». Ein Blick in die
zwei zugesandten Bände mag dies bestäti-
gen. Darin finden sich Überlegungen zur
Karfreitagsliturgie, ein Bericht über neue
Formen der Osterfeier, ein Plädoyer für die
Fusswaschung am Gründonnerstag. Proble-
me wie Säkularisierung und Liturgie, Kom-
munikation im Gottesdienst, Symbol als Sinn-
bild und Sinnspruch kommen zur Sprache.
Der neue Römische Kalender, neue Euchari-
stiegebete in Holland, die Neuordnung des
Stundengebetes und der kirchlichen Dienste
werden erläutert und kritisch erwogen. Ne-
ben stark praxisbezogenen Beiträgen trifft
man auch Arbeiten wie: Die Osternacht bei
Augustinus, der Wortgottesdienst bei Augu-
stinus, die Exegese der vierten Vaterunser-
bitte bei Augustinus usf. an. Andere Artikel
geben Auskunft über die liturgische Bewe-
gung in den USA, über die Entstehung des
französischen Breviers, über die Standesamt-
liehe Eheschliessung. Es werden Grundge-
danken und Hinweise zu Pfarrinstallation
und psychologische Denkmodelle für Litur-
giker u. a. m. geboten; dazu kommen die aus-
führlichen bibliographischen Notizen. —
Aufs Ganze gesehen, eine Zeitschrift, die es
dem liturgieinteressierten Leser ermöglicht,
die Hintergründe der Liturgieerneuerung und
den jeweiligen Diskussionsstand über grund-
legende Fragen der gottesdienstlichen Ge-
stalt zu erfahren. T/iomai Per/er

/ose/ Gii/den / Waiter Krawinkel' Fiirhi'ii-
gebete. Modelle. Einsiedeln-Zürich, Benziger,
Freiburg-Wien, Herder, 1972, 74 Seiten.
Der dunkelrote Einband und das Format
machen das Heft ansprechend und feierlich.
Es ist an sich nicht neu (Erstausgabe 1964).
Das Vorwort ist eine «Gebrauchsanweisung»
an alle am Gottesdienst Beteiligten. Für die
einzelnen Zeiten des Kirchenjahres werden
eine bis drei Vorlagen geboten, meist mit je
vier verschiedenen Modellen. Das gewährlei-
stet Abwechslung und Lebendigkeit. Ein An-
hang bringt Formulare für Heiligenfeste und
besondere Anlässe. Die Fürbitten sind immer
nach den vier Personenkreisen aufgebaut. Die
Sammlung ist nicht erschöpfend vollständig.
Aber der durchschnittliche Liturge (und eine
aufgeschlossene Gemeinde!) sollte fähig sein,
für besondere Gelegenheiten selber Fürbitten
zu formulieren. Zudem will dieses und ähn-
liehe Hilfsmittel eine persönliche Vorberei-
tung nicht ersetzen. Das Buch kann helfen,
Eucharistiefeiern und Wortgottesdienste im
guten Sinne zu beleben. Gestaltung, Inhalt,
Preis machen das Büchlein gegenüber man-
chen umfangreicheren, aber bisweilen lang-
weiligen Vorlagen konkurrenzfähig und emp-
fehlenswert. Hans F/ci'sc/imanra
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Die nächste Nummer

der Schweizerischen Kirchenzeitung er-
scheint am 2. Januar 1975. Redaktions-

schluss für grössere Beiträge: Freitag,
27. Dezember 1974, früh; für kurze Ein-

Sendungen: Montag, den 30. Dezember

1974, früh. Die Nummer muss wegen
des Neujahrstages an jenem Morgen in
der Druckerei fertig gestellt werden.

Artikel und Beiträge für die SKZ sind

fortan zu adressieren an Redaktion der

Schweizerischen Kirchenzeitung, Fran-
kenstrasse 9, Postfach 1027, 6002 Luzern.

Kurse und Tagungen

Österreichische Pastoraltagung in Wien

von Donnerstag, 2. Januar 1975 bis Samstag,
4. Januar 1975, 13 Uhr. Ort: Konzilgedächt-
niskirche und Bildungshaus Wien-Lainz,
Wien 13, Lainzerstrasse 138. TTrema: Zeichen
des Heiles.
Re/eram.- Heilsbedürfnis und Zeichenerfah-
rung heutiger Menschen (Dr. Gregor Siefer,
Hamburg); «Heilet die Kranken und treibt
die Dämonen aus (Prof. Dr. Jakob Kremer,
Wien); Leitideen künftiger Sakramentenpa-

Mitarbeiter dieser Nummer

Dr. Walter von Arx, Leiter des Liturgischen
Instituts, Gartenstrasse 36, 8002 Zürich

Sophie Bühler, Obergrundstrasse 61, 6000
Luzern

Pfarrer Felix Dillier, Wiesenweg 427, Turgi
Dr. Johannes Duft, Professor, Stiftsbiblio-
thek, Klosterhof 6 d, 9000 St. Gallen
P. Renward Fischer OFMCap., Kapuziner-
kloster, 6210 Sursee

Anton Frei, Pfarrer, 6122 Geiss LU
Dr. Walter Heim SMB, Missionshaus,
6405 Immensee SZ

Dr. Georg Holzherr OSB, Abt des Klosters
Maria Einsiedeln, 8840 Einsiedeln SZ

Markus Kaiser SJ, Redaktor,
Hirschengraben 86, 8001 Zürich
Hans Leu, Vikar, Rosenweg 7, 8302 Kloten

Dr. Michael Marsch OP, 9631 Hemberg (SG)

Dr. Nikiaus Pfeiffer, Boulevard de Pérolles
63,1700 Freiburg
Eugen Voss, Schiedhaldensteig 32,
8700 Küsnacht

storal (Prof. Dr. Ludwig Bertsch, Frankfurt
a. M.); Was fehlt dem Menschen zu seinem
Heil? (Carl Zuckmayer); Zur Theologie und
Spiritualität der Sakramente (Prof. Dr. Jo-
hannes Emminghaus, Wien); Symbole des
Heiles. Psychologische Voraussetzungen für
ein Symbolverhältnis (Prof. Dr. Joachim
Scharfenberg, Kiel); Nichtsakramentale Zei-
chen (Prof. Dr. Balthasar Fischer, Trier).
Für Informationen und Anmeldungen wende
man sich an das Österreichische Pastoral-
institut, A-1010 Wien, Stephansplatz 3/III.

Wohin steuert die Kirche?

Offene Tagung der Paulus-Akademie vom
iL/72, Jammr 7975, die einen Beitrag zur
innerkirchlichen Konfliktbewältigung leisten
möchte. Sie wendet sich vor allem an jene,
welche durch die nachkonziliare Entwick-
lung der Kirche verunsichert sind. Die Re-
ferate befassen sich mit Problemkreisen, in
denen die Verunsicherung besonders spürbar
ist: Erneuerung oder Ausverkauf der Litur-
gie? (Dr. Max Hofer); Theologie — eine
Gefahr für den Glauben? (Prof. Dr. Johan-
nes Feiner); Wo steht das kirchliche Amt
in der heutigen Krise der Kirche? (Prof. Dr.
Alois Sustar). Anmeldung an die Paulus-
Akademie, Carl-Spitteler-Strasse 38, Post-
fach 361, 8053 Zürich, Telefon 01 - 53 34 00.

Ökumenische audio-visuelle
Visionierungstage in Zürich

A/omag, 73. Jammr 7975

In den Pfarreizentren St. Katharina und
Glaubten (Neu-Affoltern) werden neue
Ei'/me des SELECTA-Films und des
ZOOM-Verleihs gezeigt. Folgende thema-
tische Gruppierungen sind vorgesehen: Aus-
senseiter — Krieg und Frieden — Mission
und Entwicklungshilfe — Altersfragen —
Biblische Themen — Gesellschaftskritik und
Manipulation — Egoismus und Sinn des Le-
bens — Familien- und Erziehungsfragen.

A/ù/woc/î, 75. Januar 7975
In den Räumen des Zentrums Glaubten bie-
ten die beiden Verleihe KDL (kath.) und
BILD + TON (ref.) zwei Tage später eben-
falls ein ganztägiges Parallelprogramm von
Lonô//dern, TJ/nrel/icn nnrf Tonftändern an.
Hier lautet die Aufteilung: Religion und Kir-
che — Sucht, Liebe, Sexualität, Familie —
Meditative Medien — Mittelstufe — Unter-
stufe.
Eingeladen sind alle Interessenten des Kan-
tons Zürich, die sich in der Seelsorge, Kate-
chese und im Pfarreileben engagieren. Die
Veranstaltung steht unter dem Patronat der
beiden kantonalen Landeskirchen.
Ein detailliertes Programm mit einer An-
meldekarte kann bei der kirchlichen AV-
Medienstelle, Bederstrasse 76, 8002 Zürich,
Telefon 01 - 25 83 68, bezogen werden.

Katholisches Ehe-Seminar 1975 Zürich

Grosses Eheseminar: Beginn: 22. Januar. Sie-
ben Mittwochabende und ein Weekend. An-
meldeschluss am 18. Januar 1975.

E/mvoräereirungs-Sounrage: 27. April, 8.

Juni, 28. September 1975. Ausführliche An-
gaben im Prospekt.
Ehesonntag für Ehemalige: 23. November
1975. Programme werden auf Wunsch und
zu gegebener Zeit gerne zugestellt!
Kaf/jo/Tsc/ies E/m-Semmar, Postfach
8023 Zür/c/f, Tel. 01 - 34 78 09 / 46 85 04 /
40 15 88

«Schweizerische Kirchenzeitung»
Wochenblatt. Erscheint jeden Donnerstag.

Redaktion.-

Hauptredaktor: Dr. Joh. Bapt. Villiger,
Prof., St.-Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern,
Telefon 041 - 22 78 20.

Mitredaktoren; Dr. Karl Schuler, Bischofs-
vikar, Hof 19, 7000 Chur, Tel. 081 - 22 23 12

Dr. Ivo Fürer, Bischofsvikar, Klosterhof 6,
9000 St. Gallen, Telefon 071 - 22 20 96.

Nachdruck von Artikeln, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
durch die Redaktion gestattet.

Eigentümer und Fer/ag.-
Grafische Anstalt und Verlag Raeber AG,
Frankenstrasse 7—9, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 22 74 22 / 3 / 4,
Postkonto 60 - 162 01.

HfeonnemenApreEe:
Schweiz:
jährlich Fr. 52.—, halbjährlich Fr. 28.—.

Ausland:
jährlich Fr. 62.—, halbjährlich Fr. 32.50.

Einzelnummer Fr. 1.50.

Bitte zu beachten:

Für Abonnemente, Adressänderun-
gen, Nachbestellung fehlender Num-
mern und ähnliche Fragen: Verlag
Raeber AG, Administration der
Schweizerischen Kirchenzeitung,
Frankenstrasse 7-—9, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 22 74 22.

Für sämtliche Zuschriften,- Manu-
skripte und Rezensionsexemplare:
Redaktion der Schweizerischen Kir-
chenzeitung, St.-Leodegar-Strasse 9,
6000 Luzern, Telefon 041 - 22 78 20.

Redaktionsschluss: Samstag 12 Uhr.
Für Inserate: Orell Füssli Werbe AG,
Postfach 1122, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 24 22 77.

Schluss der Inseratenannahme:
Montag 10 Uhr.

Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9001 St. Gallen

Wir empfehlen:

Arenhcevel, Diego

So wurde Bibel
Ein Sachbuch zum Alten Testament
158 Seiten, Fr. 38.—

Mit diesem Buch liegt nun in gleicher Aufmachung wie Loh-
finks «Jetzt verstehe ich die Bibel» ein Sachbuch zum Alten
Testament vor. Es bietet in gelockerter Art eine Einführung in
die Methode der Exegese: Text-, Literar- und Formkritik sowie
Berücksichtigung des zeitgeschichtlichen Hintergrunds, der
Archäologie. Für die Erwachsenenbildung und den Religions-
Unterricht ein anschauliches und leicht verständliches Hilfs-
mittel.
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Wir rationalisieren - Sie profitieren

I nformations- Bon

Senden Sie mir als Vorinformation
folgende Unterlagen:
O 16-mm-Tonprojektoren
O Hellraumprojektoren
O 8-mm-Tonprojektoren
O Dia- und Streifenfilmprojektoren
Name:
Adresse:
PLZ/Ort:
Einsenden an Erno Photo AG
Rêstelbergstrasse 49, 8044 ZürichErno Photo AG, Restelbergstrasse 49, 8044 Zürich Tel. 01 289432

Zwei Beispiele aus
unserem Sortiment:

Besuchen Sie unsere
Verkaufsausstellung

Sie finden neben den 16-mm-Ton- und
den Hellraumprojektoren viele
interessante Spezialgeräte für den
audiovisuellen Unterricht, wie
8-mm-Tonprojektoren, Streifenfilm-
Projektoren mit Kassettenton,
Multiformat-Diaprojektoren usw.

Lassen Sie sich von ver-
sierten Spezialisten beraten.
Verkaufsausstellungen in der Ost- und
Westschweiz sowie in Basel. Wir bitten
um Anmeldung in Zürich - Sie erhalten
umgehend die genauen U

Elmo HP-300
Hellraumprojektor modernster
Konzeption /

Elmo-Filmatic 16-A
16-mm-Tonfilmprojektor für die Wieder-
gäbe von Stumm-, Licht- und Magnet-

tonfilmen. Flimmerfreie Zeitlupen-
Projektion.
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Katholische Kirchgemeinde Oberengstringen ZH

sucht auf Frühjahr 1975 oder später einen voll-

amtlichen

Laientheologen
oder Katecheten

für Religionsunterricht in den obern Primarklas-

sen und in der Real- und Sekundärschule. Nach

Wunsch und Fähigkeit sind wir froh für weitere

Mitarbeit in der Pfarrei.

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute

Besoldung.

Wir geben Ihnen gerne weitere Auskunft oder

laden Sie ein zu einem Gespräch.

Anfragen richten Sie an Pfarrer F. Marty,

Dorfstrasse 59, 8102 Oberengstringen

Christfest —
Tage der Besinnung und Freude

Zu diesem schönen Fest wünschen wir Ihnen,
Herr Pfarrer, und Ihren Mitbrüdern, Friede und
Glück. Möge Weihnachten nicht nur viel Arbeit
bedeuten, sondern auch etwas Freude und Ruhe.

Wir haben die «Feuerprobe» mit ARS PRO DEO
hinter uns und dürfen zufrieden zurückblicken.
Dafür danken wir unserer grossen und treuen
Kundschaft, und wir hoffen, dass wir diesen Kreis
noch erweitern können. Wir werden uns Mühe
geben, vor allem ein gediegenes Sortiment, in al-
len Preislagen, bereit zu halten und Sie zuvor-
kommend zu bedienen.

Möge Sie im Neuen Jahr, Gesundheit, Freude und
Glück begleiten.

Wir empfehlen uns auch weiterhin Ihrem Wohl-
wollen.

EINSIEDELN — ARS PRO DEO — LUZERN
Frau A. Kaeslin-Rickenbach
Frl. Wartenweiler und Mitarbeiterinnen

Für den Kanton Zug ist auf Beginn des Schuljah-
res 1975/76 (Mitte August), evtl. früher, die neuge-
schaffene Steile eines

Beauftragten für
Religionsunterricht

zu besetzen. Die Stelle ist mit einem Teilpensum
Katechese in einer Pfarrei des Dekanates verbun-
den und umfasst: Koordination des Religionsun-
terrichtes, Weiterbildung und Betreuung der

haupt- und nebenamtlichen Katecheten, Aufbau

einer Medienstelle in Zug. Einem initiativen Kate-

cheten mit theologischer Ausbildung und Fähig-
keiten in Organisation und im Umgang mit Er-

wachsenen bietet sich bei zeitgemässen Anstel-

lungsbedingungen eine interessante und vielsei-

tige Tätigkeit.

Nähere Auskunft erteilt: Anton Studer, Dekan,
Pfarramt St. Martin, 6340 Baar, Tel. 042 - 31 12 16.

Anmeldung an die obige Adresse, zu Händen des

Dekanates Kanton Zug.

Bekleidete KRIPPENFIGUREN
handmodelliert
für Kirchen und Privat

Helen Bossard-Jehle, Kirchenkrippen, 4153 Reinach/BL
Langenhagweg 7, Telefon 061 76 58 25

Berücksichtigen Sie bitte unsere Inserenten, und be-

ziehen Sie sich bei allen Anfragen und Bestellungen

auf die Schweizerische Kirchenzeitung

Altersnachmittage
mit Leonardo Zauberei
6015 Reussbühl
Telefon 041 - 22 39 95

Ikonen wie «Echt» zu
verkaufen zugunsten
der Lepra-Kranken
Handarbeit von
Leonardo.

Theologie-
Student
sucht Institution oder gutsituierte(n)
Dame oder Herrn, zwecks finanziel-
1er Unterstützung.

Offerten unter Chiffre 8360 an Orell
Füssli Werbe AG, 6000 Luzern

Sofort ab Lager lieferbar Neuheiten :
Küng H.: Christ sein, Fr. 48.10
Mindszenty: Erinnerungen, Fr. 48.10
Haag H.: Teufelsglaube, Fr. 70.—
Balthasar: Antirömischer Affekt, Fr. 9.—
Darms G.: Thomas v. Aquin, Fr. 24.—
Rings W.: Die Schweiz im Krieg, Fr. 18.—
Solschenizyn A.: Archipel Gulag, IL Fortsetzung, Fr. 21.—

Katholische Buchhandlung Rieh. Provini
Lukmaniergasse 6, 7000 Chur
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Künstlerische Gestaltung von Kirchenräumen
Beste Referenzen für stilgerechte Restaurationen
Feuervergoldung als Garant für höchste Lebensdauer
Anfertigung aller sakraler Geräte nach individuellen
Entwürfen: Gefässe / Leuchter / Tabernakel / Figu<
ren usw.

Kirchengoldschmiede
9500 Wil, Zürcherstr. 35

W. Cadonau + W. Okie
Telefon 073-22 37 15

TERLANER MESSWEIN FENDANT MESSWEIN SAN PEDRO

WEINKELLEREIEN
A.F.KOCH + CIE
5734 REINACH/AG

0 064- 71 38 38

TERLANER MESSWEIN FENDANT MESSWEIN SAN PEDRO

Rauchfreie

Opferlichte
in roten oder farblosen Kunststoffbechern können
Sie jetzt vorteilhafter bei uns beziehen.
Keine fragwürdigen Kaufverpflichtungen.
Franko Station bereits ab 1000 Lichte.

Verlangen Sie Muster und Offerte!

HERZOG AG
6210 Sursee, Tel. 045 / 2110 38

NEUE STADT VERLAGs
neue Stadt
eine Zeitschrift, die man lieb ge-
winnt.

Beiträge für den Einzelnen, für die
Gemeinschaft, für die Gemeinde.

Jede Seite dem Leben abgelauscht
— vom Leben geschrieben.

Eine internationale Monatsschritt mit
eigener Beilage für die Schweiz.

Farbiger Umschlag und eine reizvolle
graphische Gestaltung mit vielen
Fotos.

Bestellbon

Ich möchte die «neue Stadt» be-
stellen (Jahresabonnement nur.
Fr. 24.—

Ich wünsche ein Geschenk-
Abonnement für:

Ich wünsche Probenummern
zur unverbindlichen Prüfung

Ausschneiden und mit genauer Ab-
senderangabe senden an:

VERLAG NEUE STADT Hammerstrasse 9 8008 Zürich Tel. 01 34 58 04

Herder Herder

Fait- + Schiebewände
Harmonika-Türen
«Daemon»
in allen Holzarten, mit und ohne

Neuerscheinung :

Die Luzerner Tageszeitung «Vater-
land» hat für ihre Leser einen Theo-
logiekurs veranstaltet, der eine star-
ke Resonanz gefunden hat. Um eini-
ges erweitert, erscheint dieser Kurs
nun in Buchform:

Schallisolation von der Firma

Hoch- + Tiefbau AG
Abteilung Holzbetriebe

Glaube
im Prozess

5001 Aarau
Telefon 064 - 24 33 24

Ein Arbeitsbuch zur Information und
Diskussion.

Herausgegeben von Paul Zemp.
112 Seiten, kart. lam., Fr. 10.20

Neuerscheinung
Bereits in 2. Auflage!

Aufrichtige
Erzählungen eines
russischen Pilgers
Erste vollständige deutsche Ausgabe
240 Seiten, kart. lam., Fr. 25.60

Ein klassisches religiöses Werk, in
dem uns die Frucht jahrhundertelan-
ger Gebetsprfahrung der Ostkirche
begegnet; als Wegweisung für das
Beten des heutigen Menschen er-
schlössen und nahegebracht von P.
Emmanuel Jungclaussen.

TURMUHREN
Neuanlagen
in solider und erstklassiger Ausführung

Revisionen
sämtlicher Systeme

Serviceverträge
zu günstigen Bedingungen

Die zwölf Autoren (H. U. von Baltha-
sar, J. Baumgartner, F. Dilger, A.
Ebneter, F. Furger, M. Keller-Stok-
ker, O. Moosbrugger, A. Müller, E.

Ruckstuhl, G. Schelbert, R. Schmid,
D. Wiederkehr) bieten mit diesem
Buch einen modernen Glaubenskurs
an, der nicht primär unter religions-
pädagogischen Gesichtspunkten,
sondern als eine «kleine Theologie»
konzipiert worden ist. Er wendet sich
an Gruppen im Glaubensgespräch,
an Schulklassen der Oberstufen,
Höherer Schulen, aber auch an je-
den einzelnen Menschen, der inten-
siver über seinen Glauben nachden-
ken möchte.

UHRENFABRIK THUN-GWATT
Wittwer-Bär & Co., 3645 Gwatt, Tel. 033 / 36 12 12
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